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ERSTER TEIL 
Allgemeine Vorschriften 

 

Artikel  0.01 
Geltungsbereich  

Diese Verordnung gilt fÜr den Bodensee einschlie¿lich Untersee, den Alten Rhein von der BrÜcke Rheineck-
Gaissau bis zur MÜndung in den Bodensee und die Rheinstrecken zwischen Konstanz und der Stra¿enbrÜcke 
Schaffhausen-Feuerthalen.  

 

Artikel 0.02 
Begriffsbestimmungen  

In dieser Verordnung gelten als 

a) Fahrzeug: 
Binnenschiffe, einschlie¿lich Boote und FÄhren, andere zur Fortbewegung bestimmte SchwimmkÖrper sowie 
schwimmende GerÄte; 
b) Fahrzeug mit Maschinenantrieb: 
ein Fahrzeug mit eigener in TÄtigkeit gesetzter Antriebskraft; 
c) Schleppverband: 
jede Zusammenstellung, die aus einem oder mehreren geschleppten Fahrzeugen und einem oder mehreren 
schleppenden Fahrzeugen mit Maschinenantrieb besteht; werden VergnÜgungsfahrzeuge geschleppt, so gilt 
dies nicht als Schleppverband; 
d) Schwimmendes GerÄt: 
ein SchwimmkÖrper mit mechanischen Einrichtungen, der dazu bestimmt ist, auf dem Wasser zur Arbeit 
eingesetzt zu werden, wie Bagger, HebebÖcke, KrÄne; 
e) Schwimmende Anlage: 
eine schwimmende Einrichtung, die in der Regel nicht zur Fortbewegung bestimmt ist, wie Badeanstalten, 
Docks, LandebrÜcken, BootshÄuser sowie solche Einrichtungen, die dem Wohnen oder dem Sport dienen; 
f) Vorrangfahrzeug: 
ein Fahrzeug, dem die zustÄndige BehÖrde nach Artikel 1.15 einen Vorrang eingerÄumt hat; 
g) Fahrgastschiff: 
ein Fahrzeug, das fÜr die BefÖrderung von FahrgÄsten bestimmt ist oder hierfÜr verwendet wird; 
h) GÜterschiff: 
ein Fahrzeug, das fÜr die BefÖrderung von GÜtern bestimmt ist oder hierfÜr verwendet wird; 
i) Segelfahrzeug: 
ein Fahrzeug, das unter Segel fÄhrt; ein Fahrzeug das unter Segel fÄhrt und gleichzeitig auch einen 
Maschinenantrieb verwendet, gilt als Fahrzeug mit Maschinenantrieb; 
j) Ruderboot: 
ein Fahrzeug, das nur durch Ruder oder andere mit menschlicher Kraft betriebene Einrichtungen fortbewegt 
wird; 
k) VergnÜgungsfahrzeug: 
ein Fahrzeug, das fÜr Sport- oder VergnÜgungszwecke bestimmt ist oder hierfÜr verwendet wird;  
l) stillliegend: 
Fahrzeuge, SchwimmkÖrper oder schwimmende Anlagen, die unmittelbar oder mittelbar vor Anker liegen oder 
am Ufer festgemacht sind, 
m) fahrend oder in Fahrt befindlich: 
Fahrzeuge, SchwimmkÖrper oder schwimmende Anlagen, die weder unmittelbar noch mittelbar vor Anker 
liegen, am Ufer festgemacht oder festgefahren sind; 
n) Nacht: 
der Zeitraum zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang; 
o) Tag: 
der Zeitraum zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang; 
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p) Sportboot-Richtlinie:  
Richtlinie 94/25/EG des EuropÄischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 1994 zur Angleichung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Über Sportboote1.  
1 
(Fundstelle: ABI. EG Nr. L 164 S.15 ff., berichtigt am 15. Februar 2000 ABI. EG Nr. L 41 S. 20) 
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ZWEITER TEIL 
Verkehrsvorschriften 

 

ABSCHNITT 1 
Allgemeines 

Artikel 1.01 
SchiffsfÜhrer  

(1) Jedes in Fahrt befindliche Fahrzeug muss unter der FÜhrung einer hierfÜr geeigneten Person stehen. 
Diese wird im folgenden als �SchiffsfÜhrer� bezeichnet. 
 
(2) Unbeschadet der Vorschriften Über das Schifferpatent muss der SchiffsfÜhrer eines Fahrzeuges mit 
Maschinenantrieb mindestens 14 Jahre alt sein. 
 
(3) Der SchiffsfÜhrer muss wÄhrend der Fahrt an Bord sein. Er ist fÜr die Befolgung der Vorschriften dieser 
Verordnung auf seinem Fahrzeug verantwortlich. Auf schwimmenden GerÄten bei der Arbeit kann der 
FÜhrer des GerÄts an die Stelle des SchiffsfÜhrers treten. Der FÜhrer des GerÄts muss kein Schifferpatent 
besitzen. 
 
(4) Geschleppte und gekuppelte Fahrzeuge mÜssen nur dann einen SchiffsfÜhrer haben, wenn es der 
SchiffsfÜhrer des Fahrzeuges. welches den Verband oder die Zusammenstellung fortbewegt 
(VerbandsfÜhrer), anordnet. Andernfalls hat er zugleich die Aufgabe der fehlenden SchiffsfÜhrer 
wahrzunehmen. 
 
(5) Die SchiffsfÜhrer der geschleppten und gekuppelten Fahrzeuge haben die Anweisungen des 
VerbandsfÜhrers zu befolgen. Sie haben jedoch auch ohne solche Anweisungen alle Ma¿nahmen zu treffen, 
die fÜr die sichere FÜhrung ihrer Fahrzeuge durch die UmstÄnde geboten sind.  

Artikel 1.02 
Pflicht der Schiffsmannschaft und sonstiger Personen an Bord  

(1) Die Schiffsmannschaft hat die Anweisungen zu befolgen, die der SchiffsfÜhrer im Rahmen seiner 
Verantwortlichkeit erteilt. Sie hat zur Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung beizutragen. 
 
(2) Alle Übrigen an Bord befindlichen Personen haben die Anweisungen des SchiffsfÜhrers zu befolgen, die 
ihnen vom SchiffsfÜhrer im Interesse der Sicherheit der Schifffahrt und der Ordnung an Bord erteilt werden.  

Artikel 1.03 
Allgemeine Sorgfaltspflicht  

(1) ¼ber die Vorschriften dieser Verordnung hinaus haben die SchiffsfÜhrer alle Vorsichtsma¿nahmen zu 
treffen, welche die allgemeine Sorgfaltspflicht oder die berufliche ¼bung gebieten, um insbesondere 
 
a) die GefÄhrdung oder BelÄstigung von Menschen, 
 
b) BeschÄdigungen anderer Fahrzeuge oder SchwimmkÖrper, der Ufer und von Anlagen jeder Art in dem 
GewÄsser und an dessen Ufer, 
 
c) Behinderungen der Schifffahrt und der Berufsfischerei, 
 
d) eine Verunreinigung des Wassers oder eine sonstige nachteilige VerÄnderung seiner Eigenschaften zu 
vermeiden. 
 
(2) Absatz 1 gilt auch fÜr Personen, unter deren Obhut schwimmende Anlagen gestellt sind. 
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Artikel 1.04 
Verhalten unter besonderen UmstÄnden  

Bei unmittelbar drohender Gefahr mÜssen die SchiffsfÜhrer alle Ma¿nahmen treffen, welche die UmstÄnde 
gebieten, auch wenn sie dabei gezwungen sind, von den Vorschriften dieser Verordnung abzuweichen.  

  

Artikel 1.05 
Belastung und Personenzahl  

(1) Fahrzeuge dÜrfen nicht Über die zulÄssige Belastung hinaus beladen werden. Wenn Einsenkungsmarken 
angebracht sind, dÜrfen Fahrzeuge nicht tiefer als bis zur Unterkante der Einsenkungsmarken eintauchen. 
 
(2) Die Ladung muss so angeordnet werden, dass sie die Sicherheit des Fahrzeuges und die Sicht vom 
Steuerstand aus nicht beeintrÄchtigt. 
 
(3) Eine von der zustÄndigen BehÖrde festgesetzte zulÄssige Personenzahl darf nicht Überschritten werden. 
Wenn die PlatzverhÄltnisse es erlauben, dÜrfen auf VergnÜgungsfahrzeugen drei Kinder unter 12 Jahren 
als zwei Erwachsene gerechnet werden. Keinesfalls darf ein Fahrzeug so belastet werden, dass seine 
Sicherheit beeintrÄchtigt ist.  

  

Artikel 1.06 
Urkunden  

Wenn fÜr den Betrieb eines Fahrzeuges eine Zulassung oder fÜr die FÜhrung eines Fahrzeuges ein 
Schifferpatent erforderlich ist, mÜssen die entsprechenden Urkunden an Bord mitgefÜhrt werden. Die 
Urkunden sind auf Verlangen den Organen der zustÄndigen BehÖrde vorzulegen.  

  

Artikel 1.07 
Schifffahrtshindernisse  

Bemerkt der SchiffsfÜhrer ein Hindernis, das die Schifffahrt gefÄhrden kann, so hat er unverzÜglich die 
nÄchsterreichbare Polizeidienststelle zu benachrichtigen.  

  

Artikel 1.08 
Schutz der Schifffahrtszeichen  

(1) Es ist verboten, Schifffahrtszeichen zu entfernen, zu verÄndern, zu beschÄdigen, unbrauchbar zu 
machen oder an ihnen festzumachen. 
 
(2) Der SchiffsfÜhrer hat die nÄchsterreichbare Polizeidienststelle zu benachrichtigen, wenn er feststellt, dass 
ein Schifffahrtszeichen entfernt, verÄndert, beschÄdigt oder unbrauchbar ist.  

  

Artikel 1.09 
GewÄsserverunreinigung  

(1) Es ist verboten, von Fahrzeugen oder schwimmenden Anlagen aus Stoffe, die das Wasser 
verunreinigen oder die Eigenschaften des Wassers nachteilig verÄndern kÖnnen, in das GewÄsser 
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einzubringen oder einzuleiten. Sind derartige Stoffe unbeabsichtigt in das GewÄsser gelangt oder drohen sie, 
in das GewÄsser zu gelangen, so muss der SchiffsfÜhrer unverzÜglich die nÄchsterreichbare Polizeidienststelle 
benachrichtigen, sofern er nicht in der Lage ist, die Gefahr oder die Verunreinigung selbst zu beseitigen. 
 
(2) Wenn ein SchiffsfÜhrer oder eine Person, unter dessen Obhut eine schwimmende Anlage gestellt ist, 
Kraftstoff, ¶l oder sonstige wassergefÄhrdende Stoffe im GewÄsser feststellt, ist unverzÜglich die 
nÄchsterreichbare Polizeidienststelle zu benachrichtigen.  

  

Artikel 1.10 
Schutz vor LÄrm, Rauch, Abgas und GeruchsbelÄstigungen  

Durch den Betrieb der Fahrzeuge darf nicht mehr LÄrm, Rauch, Abgas oder Geruch erzeugt werden, als 
dies bei ordnungsgemÄ¿em Zustand und sachgemÄ¿em Betrieb des Fahrzeuges unvermeidbar ist.  

  

Artikel 1.11 
Verhalten bei SchiffsunfÄllen, Hilfeleistung  

(1) Der SchiffsfÜhrer muss bei UnfÄllen, die Menschen an Bord gefÄhrden, alle zu ihrer Rettung 
erforderlichen Ma¿nahmen treffen. 
 
(2) Nach einem Schiffsunfall hat jeder Beteiligte sich Über die Unfallfolgen zu vergewissern und die 
Feststellung seiner Person, seines Fahrzeuges und der Art seiner Beteiligung an dem Unfall zu ermÖglichen. 
Beteiligt an einem Schiffsunfall ist jeder, dessen Verhalten nach den UmstÄnden zum Unfall beigetragen haben 
kann. 
 
(3) Wenn ein SchiffsfÜhrer feststellt, dass auf dem GewÄsser Menschen in Gefahr oder Fahrzeuge in Seenot 
sind, hat er unverzÜglich Hilfe zu leisten, soweit dies mit der Sicherheit seines eigenen Fahrzeuges 
vereinbar ist. Kann der SchiffsfÜhrer nicht selbst helfen, so muss er unverzÜglich fremde Hilfe herbeirufen.  

  

Artikel 1.12 
Festgefahrene und gesunkene Schiffe  

Ist ein Fahrzeug festgefahren oder gesunken und wird dadurch die Sicherheit der Schifffahrt beeintrÄchtigt, 
so muss dessen SchiffsfÜhrer die Zeichen entsprechend den Artikeln 3.08 und 3.11 setzen und unverzÜglich 
die zur Beseitigung der Gefahr erforderlichen Ma¿nahmen treffen. Ist dies nicht mÖglich, so hat er 
unverzÜglich die nÄchsterreichbare Polizeidienststelle zu benachrichtigen.  

  

Artikel 1.13 
Anordnungen in EinzelfÄllen  

Die SchiffsfÜhrer sowie Personen, unter deren Obhut schwimmende Anlagen gestellt sind, haben die 
Anordnungen zu befolgen, die ihnen von den Organen der zustÄndigen BehÖrde zur Aufrechterhaltung der 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie zur Abwendung von Gefahren oder Nachteilen, die durch die 
Schifffahrt verursacht werden kÖnnen, erteilt werden.  
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Artikel 1.14 
Anordnungen vorÜbergehender Art  

Die zustÄndige BehÖrde kann zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie zur 
Abwendung von Gefahren oder Nachteilen, die durch die Schifffahrt verursacht werden kÖnnen, 
Anordnungen vorÜbergehender Art erlassen, die aus besonderen AnlÄssen, insbesondere bei 
Veranstaltungen nach Artikel 11.05, bei Arbeiten im oder am GewÄsser oder bei Hochwassergefahr, 
erforderlich werden.  

  

Artikel 1.15 
Vorrangfahrzeuge  

Fahrgastschiffen, die im Linienverkehr nach einem verÖffentlichten Fahrplan eingesetzt sind, hat die 
zustÄndige BehÖrde auf Antrag einen Vorrang nach Ma¿gabe dieser Verordnung einzurÄumen. Anderen 
Fahrzeugen, ausgenommen VergnÜgungsfahrzeugen, kann die zustÄndige BehÖrde auf Antrag einen 
solchen Vorrang einrÄumen, wenn es die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs erfordert.  

  

Artikel 1.16 
¼berwachung  

Die SchiffsfÜhrer sowie Personen, unter deren Obhut schwimmende Anlagen gestellt sind, haben den 
Organen der zustÄndigen BehÖrde, welche die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung Überwachen, 
die erforderliche UnterstÜtzung zu geben.  

  

ABSCHNITT II  

 
Kennzeichen der Fahrzeuge  

Artikel 2.01  
Kennzeichen  

  

(1) Jedes Fahrzeug muss mit einem von der zustÄndigen BehÖrde zugeteilten Kennzeichen versehen sein, 
das auf beiden Seiten des Fahrzeuges an gut sichtbarer Stelle anzubringen ist. Ausgenommen hiervon sind  
 
a) Fahrzeuge, deren LÄnge, gemessen Über alles; unter 2,50 m liegt und die nicht mit Maschinenantrieb 
ausgestattet sind,  
 
b) Segelsurfbretter, Paddelboote und Rennruderboote, die nicht mit Maschinenantrieb ausgestattet 
sind. Fahrzeuge nach Buchstabe b mÜssen ohne RÜcksicht auf ihre LÄnge den Namen und die Anschrift des 
EigentÜmers oder sonst VerfÜgungsberechtigten tragen.   
 
(2) Absatz 1 Satz 1 gilt als erfÜllt bei einem Fahrzeug mit amtlichen Kennzeichen, das von einer fÜr andere 
schiffbare GewÄsser zustÄndigen BehÖrde eines Vertragsstaates des ¼bereinkommens Über die Schifffahrt auf 
dem Bodensee erteilt wurde.  
 
(3) Die Anzeigepflichten des Artikel 14.07 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.  
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Artikel 2.02  
Anbringung der Kennzeichen  

Die Kennzeichen nach Artikel 2.01 sind in gut lesbaren lateinischen Schriftzeichen und arabischen Ziffern 
anzubringen. Die Schriftzeichen und die Ziffern mÜssen mindestens 8 cm hoch sein. Ihre Breite und die 
StÄrke der Striche sind entsprechend der HÖhe zu bemessen. Die Schriftzeichen und Ziffern mÜssen hell auf 
dunklem Grunde oder dunkel auf hellem Grunde sein.  

  

ABSCHNITT III  

 
Sichtzeichen der Fahrzeuge  

Artikel 3.01  
Lichter  

(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, mÜssen die in dieser Verordnung vorgeschriebenen Lichter von allen 
Seiten sichtbar sein und ein gleichmÄ¿iges, ununterbrochenes Licht werfen.  
 
(2) Die Sichtweite muss in dunkler Nacht bei klarer Luft etwa betragen:  
 
Art des Lichtes     hell    gewÖhnlich 

wei¿      4 km    2 km 

rot oder grÜn     3 km    1,5 km 
 
(3) In dieser Verordnung gelten als:  
 
a) Topplicht (Buglicht): ein wei¿es, helles Licht, das Über einen Horizontbogen von 225� sichtbar sein muss, 
und zwar 112�30' nach jeder Seite (d. h. von vorne bis beiderseits 22�30' hinter die Querschiffslinie), und nur 
in diesem Bogen sichtbar sein darf,  
 
b) Seitenlichter: an Steuerbord ein grÜnes, helles Licht und an Backbord ein rotes, helles Licht, von denen 
jedes Über einen Horizontbogen von 112�30' sichtbar sein muss (d. h. von vorne bis 22�30' hinter die 
Querschiffslinie), und nur in diesem Bogen sichtbar sein darf, wobei sie in gleicher HÖhe und in einer Ebene 
senkrecht zur LÄngsebene des Fahrzeuges gesetzt werden mÜssen;  
 
c) Hecklicht: ein wei¿es, gewÖhnliches Licht oder ein wei¿es, helles Licht, das Über einen Horizontbogen von 
135� sichtbar sein muss; und zwar 67�30' von hinten nach jeder Seite, und nur in diesem Bogen sichtbar sein 
darf;  
 
d) Wei¿es Rundumlicht: ein wei¿es, von allen Seiten sichtbares (360�) gewÖhnliches Licht;  
 
e) Zweifarben-Leuchte: eine Leuchte, in der die Seitenlichter zusammengefasst sind;  
 
f) Dreifarben-Leuchte: eine Leuchte, in der die Seitenlichter sowie das Hecklicht zusammengefasst sind.  
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Artikel 3.02  
Flaggen und BÄlle  

(1) Die Farben der in dieser Verordnung vorgeschriebenen Flaggen und BÄlle dÜrfen nicht verblasst oder 
schmutzig sein. Die Flaggen mÜssen rechteckig und mindestens 60 cm hoch und breit sein. Die BÄlle mÜssen 
fÜr Fahrgastschiffe einen Durchmesser von mindestens 50 cm, fÜr Fahrzeuge der Berufsfischer einen 
Durchmesser von mindestens 30 cm haben.  
 
(2) Anstelle von Flaggen kÖnnen Tafeln gleicher GrÖ¿e und Farbe verwendet werden. BÄlle dÜrfen durch 
Einrichtungen ersetzt werden, die aus der Entfernung das gleiche Aussehen haben.  

  

Artikel 3.03  
Verbotene Lichter und Zeichen  

(1) Es ist verboten, andere als die in dieser Verordnung vorgesehenen Lichter und Zeichen zu gebrauchen 
oder diese unter UmstÄnden zu gebrauchen, fÜr die sie nicht vorgeschrieben oder zugelassen sind.  
 
(2) Es ist verboten, Flaggen und BÄlle zu gebrauchen, die geeignet sind, die Sichtbarkeit der in dieser 
Verordnung vorgesehenen Zeichen zu beeintrÄchtigen oder deren Erkennbarkeit zu erschweren.  

  

Artikel 3.04  
Ersatzlichter  

(1) Wenn in dieser Verordnung vorgeschriebene Lichter ausfallen, mÜssen unverzÜglich Ersatzlichter gesetzt 
werden. Hierbei kann als Ersatzlicht fÜr ein vorgeschriebenes helles Licht ein gewÖhnliches Licht gefÜhrt 
werden. Die Lichter mit der vorgeschriebenen StÄrke sind so schnell wie mÖglich wieder zu setzen.  
 
(2) Ist bei einem Fahrzeug mit Maschinenantrieb das Setzen von Ersatzlichtern nicht unverzÜglich 
mÖglich, so muss anstelle der Ersatzlichter ein von allen Seiten sichtbares wei¿es gewÖhnliches Licht gefÜhrt 
werden.  

  

Artikel 3.05  
Lampen und Scheinwerfer  

Lampen und Scheinwerfer dÜrfen nicht so gebraucht werden, dass sie  

a) mit den in dieser Verordnung vorgesehenen Lichtern und Zeichen verwechselt werden oder deren 
Sichtbarkeit beeintrÄchtigen kÖnnen,  
 
b) blenden und dadurch die Schifffahrt oder den Verkehr an Land gefÄhrden oder behindern.  

  

Artikel 3.06  
Bezeichnung wÄhrend der Fahrt bei Nacht und unsichtigem Wetter  

(1) Fahrzeuge mit Maschinenantrieb mÜssen wÄhrend der Fahrt bei Nacht und unsichtigem Wetter 
fÜhren:  
 
a) Topplicht (Buglicht),    
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b) Seitenlichter,  
 
c) Hecklicht.  
 
(2) Alle anderen Fahrzeuge mÜssen wÄhrend der Fahrt bei Nacht und unsichtigem Wetter fÜhren  
 
a) Seitenlichter und Hecklicht oder  
 
b) ein wei¿es Rundumlicht.  
 
(3) Abweichend von Absatz 1 kÖnnen VergnÜgungsfahrzeuge mit Maschinenantrieb anstelle der hellen 
Lichter auch gewÖhnliche Lichter setzen.  
  
(4) Folgende Fahrzeuge kÖnnen abweichend von den AbsÄtzen 1 und 3 anstelle von Topplicht (Buglicht), 
Seitenlichtern und Hecklicht ein wei¿es Rundumlicht fÜhren:  
 
a) VergnÜgungsfahrzeuge und Fahrzeuge der Berufsfischer, deren Maschinenleistung nicht mehr als 4,4 
kW betrÄgt,  
 
b) Fahrzeuge der Berufsfischer am Netz,  
 
c) VergnÜgungsfahrzeuge der Berufsfischer mit ZulassungsbeschrÄnkung fÜr die Strecke zwischen Stein 
am Rhein (BrÜcke) und Schaffhausen deren Maschinenleistung nicht mehr als 30 kW betrÄgt.  
 
(5) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe b kÖnnen VergnÜgungsfahrzeuge unter Motor die 
Seitenlichter als Zweifarben-Leuchte setzen, wobei diese im vorderen Bereich des Fahrzeuges in der 
MittellÄngsebene angebracht werden muss.  
  
(6) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe a und c kÖnnen VergnÜgungsfahrzeuge mit Maschinenantrieb, 
ausgenommen Segelfahrzeuge und Fahrzeuge der Berufsfischer, ein wei¿es Rundumlicht in der 
MittellÄngsebene fÜhren. Dieses kann auch auf dem hinteren Teil des Fahrzeuges gesetzt werden.  
  
(7) Abweichend von Absatz 2 Buchstabe a kÖnnen Segelfahrzeuge unter Segel das Hecklicht und die 
Seitenlichter in einer auf der Mastspitze zusammengefassten Drei-Farben-Leuchte fÜhren. Wird ein 
Maschinenantrieb Über 4,4 kW benutzt, muss das Topplicht zugeschaltet werden.  

  

Artikel 3.07  
ZusÄtzliche Nachtbezeichnung der Vorrangfahrzeuge wÄhrend der Fahrt  

Vorrangfahrzeuge mÜssen au¿er den nach Artikel 3.06 vorgeschriebenen Lichtern ein von allen Seiten 
sichtbares grÜnes helles Licht an geeigneter Stelle und mindestens 1 m hÖher als das Topplicht (Buglicht) 
nach Artikel 3.06 Abs. 1 Buchst. a fÜhren.  

  

Artikel 3.08  
Nachtbezeichnung der Fahrzeuge und schwimmenden Anlagen beim Stillliegen  

(1) Wenn Fahrzeuge und schwimmende Anlagen bei Nacht stillliegen, mÜssen sie ein von allen Seiten 
sichtbares wei¿es gewÖhnliches Licht fÜhren. Soweit es die Sicherheit der Schifffahrt erfordert, mÜssen 
schwimmende GerÄte und schwimmende Anlagen au¿erdem so beleuchtet sein, dass ihre Umrisse erkennbar 
sind.  
 
(2) Absatz 1 gilt nicht fÜr Fahrzeuge und schwimmende Anlagen, die sich an einem behÖrdlich 
zugelassenen Liegeplatz befinden oder die unmittelbar oder mittelbar am Ufer festgemacht sind.  
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(3) Fahrzeuge und schwimmende Anlagen, deren Verankerung die Schifffahrt gefÄhrden kÖnnen, 
mÜssen au¿er dem nach Absatz 1 vorgeschriebenen Licht mindestens 1 m unter diesem ein zweites, von 
allen Seiten sichtbares wei¿es gewÖhnliches Licht fÜhren. Soweit es die Sicherheit der Schifffahrt erfordert, 
sind au¿erdem die Verankerungen einzeln mit wei¿en Lichtern zu kennzeichnen.  

  

Artikel 3.09  
Tagbezeichnung der Vorrangfahrzeuge wÄhrend der Fahrt  

Vorrangfahrzeuge mÜssen bei Tag einen grÜnen Ball fÜhren.  

  

Artikel 3.10  
Bezeichnung von Fischereifahrzeugen  

(1) Fahrzeuge der Berufsfischer beim Fang kÖnnen einen wei¿en Ball fÜhren, der Über dem SchiffskÖrper 
gut sichtbar angebracht sein muss.  
 
(2) Fahrzeuge, von denen aus mit der Schleppangel gefischt wird, mÜssen eine wei¿e Flagge fÜhren.  

  

Artikel 3.11  
Tagbezeichnung der Fahrzeuge und schwimmenden Anlagen, deren Verankerungen die 

Schifffahrt gefÄhrden kÖnnen  

Fahrzeuge und schwimmende Anlagen, deren Verankerungen die Schifffahrt gefÄhrden kÖnnen, mÜssen 
zwei Übereinander gesetzte wei¿e Flaggen so fÜhren, dass sie von allen Seiten sichtbar sind. Soweit es die 
Sicherheit der Schifffahrt erfordert, sind au¿erdem die Verankerungen einzeln mit gelben Bojen (DÖppern) 
zu kennzeichnen.  

  

Artikel 3.12  
Zeigen des blauen Blinklichts  

Fahrzeuge der Polizei kÖnnen ein blaues Blinklicht zeigen, wenn sie sich in dringendem Einsatz befinden. 
Mit ErmÄchtigung der zustÄndigen BehÖrde kÖnnen auch Fahrzeuge der Feuerwehr, der ¶lwehr und des 
Öffentlichen Rettungsdienstes in dringendem Einsatz ein blaues Blinklicht zeigen.  

  

Artikel 3.13  
Zeichen beim Tauchen  

(1) Beim Tauchen vom Land aus ist eine Flagge Buchstabe �A� der internationalen Flaggenordnung 
(Doppelstander, deren HÄlfte am Stock wei¿ und deren andere HÄlfte blau ist) aufzustellen.  
 
(2) Beim Tauchen vom GewÄsser aus muss diese Flagge auf dem Fahrzeug oder einer mitgefÜhrten Boje von 
allen Seiten sichtbar sein; nachts und bei unsichtigem Wetter ist sie wirksam anzuleuchten.  

  



Verordnung Über die Schifffahrt auf dem Bodensee (Bodensee-Schifffahrts-Ordnung - BSO) Seite 16 von 41 

ABSCHNITT IV 
Schallzeichen  

Artikel 4.01  
Allgemeines  

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Schallzeichen (Anlage A) mÜssen in TÖnen von gleichbleibender 
HÖhe gegeben werden. Unter einem kurzen Ton ist ein Ton in der Dauer von etwa 1 Sekunde, unter einem 
langen Ton ein solcher in der Dauer von etwa 4 Sekunden zu verstehen. Die Pause zwischen 
aufeinanderfolgenden TÖnen muss etwa 1 Sekunde betragen.  

  

Artikel 4.02  
Schallzeichen der Fahrzeuge  

(1) Vorbehaltlich der in dieser Verordnung sonst vorgeschriebenen Schallzeichen mÜssen Fahrzeuge mit 
Maschinenantrieb, wenn die Sicherheit der Schifffahrt dies erfordert, die nachstehenden Schallzeichen geben.  
 

Dabei bedeutet  

a) ein langer Ton: �Achtung� oder �Ich halte meinen Kurs bei�,  
 
b) ein kurzer Ton: �Ich richte meinen Kurs nach Steuerbord�;  
 
c) zwei kurze TÖne: �Ich richte meinen Kurs nach Backbord�;  
 
d) drei kurze TÖne: �Meine Maschine geht rÜckwÄrts�;   
 
e) vier kurze TÖne: �Ich bin manÖvrierunfÄhig�.  
 
(2) Das Schallzeichen �Achtung� mÜssen erforderlichenfalls auch Segelfahrzeuge geben.  
 
(3) Alle Übrigen Fahrzeuge dÜrfen im Falle einer Gefahr die Schallzeichen nach Absatz 1 geben.  

  

Artikel 4.03  
Schallzeichen von HÄfen und Landestellen  

Bei unsichtigem Wetter dÜrfen von HÄfen und Landestellen aus folgende Schallzeichen gegeben werden:  

a) Zwei kurze TÖne dreimal in der Minute mit einem geeigneten SchallgerÄt oder  
 
b) anhaltendes LÄuten mit einer Glocke. Artikel   

Artikel 4.04  
4.04 Verbotene Schallzeichen  

Es ist verboten, andere als die in dieser Verordnung vorgesehenen Schallzeichen zu gebrauchen oder diese 
unter UmstÄnden zu gebrauchen, fÜr die sie nicht vorgeschrieben oder zugelassen sind.  
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ABSCHNITT V 
Schifffahrtszeichen  

Artikel 5.01  
Allgemeines  

(1) Die SchiffsfÜhrer haben unbeschadet der anderen Vorschriften dieser Verordnung die Anordnungen zu 
befolgen, die ihnen durch die Schifffahrtszeichen nach Absatz 2 erteilt werden.  
 
(2) In Anlage B dieser Verordnung sind Art und Bedeutung der Schifffahrtszeichen fÜr Verbote, Gebote, 
BeschrÄnkungen, Empfehlungen und Hinweise sowie der Zusatzzeichen geregelt.  
 
(3) Die zustÄndige BehÖrde bestimmt, wo und welche Schifffahrtszeichen anzubringen oder zu entfernen 
sind.  

Artikel 5.02  
Bezeichnung von Hafeneinfahrten, Landestellen und ortsfesten Anlagen  

(1) Die Einfahrten der dem allgemeinen Verkehr dienenden HÄfen (Öffentliche HÄfen) sind bei Nacht und 
unsichtigem Wetter durch ein grÜnes Licht auf dem, vom See aus gesehen, rechten Molenkopf und durch ein 
rotes Licht auf dem, vom See aus gesehen, linken Molenkopf zu bezeichnen. ZusÄtzlich kann ein gelbes 
Ansteuerungslicht angebracht werden.  
 
(2) Landestellen fÜr die Fahrgastschifffahrt au¿erhalb der HÄfen sind bei Nacht und unsichtigem Wetter 
wÄhrend der von der zustÄndigen BehÖrde festgesetzten Betriebszeiten mit einem roten und einem darunter 
gesetzten grÜnen Licht zu bezeichnen. ZusÄtzlich kann ein gelbes Ansteuerungslicht angebracht werden.  
 
(3) Andere als die in den AbsÄtzen 1 und 2 genannten HÄfen und Landestellen kÖnnen mit Zustimmung der 
zustÄndigen BehÖrde jeweils in gleicher Weise bezeichnet werden.  
 
(4) Die Sichtweite des Ansteuerungslichtes muss in dunkler Nacht bei klarer Luft etwa 1,5 km, die der 
anderen Lichter etwa 6 km betragen.  
 
(5) Die in den AbsÄtzen 1 und 2 genannten Lichter dÜrfen auch Blink- oder Blitzlichter sein. Sie dÜrfen 
bezÜglich Farbe oder Intervall nicht mit Sturmwarnleuchten verwechselbar sein.  

  

ABSCHNITT VI 
Fahrregeln  

Artikel 6.01  
Allgemeine Verhaltensregeln  

(1) Der SchiffsfÜhrer hat jedes ManÖver, das bei Anwendung der Fahrregeln erforderlich wird, deutlich und 
rechtzeitig auszufÜhren.  

(2) Wer infolge kÖrperlicher oder geistiger MÄngel oder des Genusses alkoholischer GetrÄnke oder aus 
anderen GrÜnden in der sicheren FÜhrung eines Fahrzeugs behindert ist, darf ein Fahrzeug nicht fÜhren.  

(3) Das Verbot nach Absatz 2 gilt insbesondere bei einer Menge von 0,40 mg/1 oder mehr Alkohol in der 
Atemluft oder bei einer Blutalkoholkonzentration von 0,8 oder mehr Promille oder einer Alkoholmenge im 
KÖrper, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration fÜhrt. Bei Fahrgastschiffen oder 
GÜterschiffen gilt dieses Verbot bereits ab einer Menge von 0,05 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft 
oder bei einer Blutalkoholkonzentration von 0,1 oder mehr Promille oder einer Alkoholmenge im KÖrper, 
die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration fÜhrt.  
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Artikel 6.02  
Fahrgeschwindigkeit  

Der SchiffsfÜhrer hat die Fahrgeschwindigkeit so einzurichten, dass er jederzeit in der Lage ist, seinen 
Verpflichtungen im Verkehr GenÜge zu leisten. Eine Fahrgeschwindigkeit von 40 km/h darf jedoch nicht 
Überschritten werden.  

  

Artikel 6.03  
Verhalten gegenÜber Fahrzeugen mit blauem Blinklicht  

Fahrzeugen, die das blaue Blinklicht nach Artikel 3.12 zeigen, mÜssen andere Fahrzeuge ausweichen. Sie 
mÜssen erforderlichenfalls anhalten.^  

  

Artikel 6.04  
GrundsÄtze fÜr das Begegnen und ¼berholen  

(1) Beim Begegnen oder ¼berholen dÜrfen Fahrzeuge, deren Kurse die Gefahr eines Zusammensto¿es 
ausschlie¿en, ihren Kurs und ihre Geschwindigkeit nicht so Ändern, dass die Gefahr eines Zusammensto¿es 
entstehen kÖnnte.  

(2) Fahren zwei Fahrzeuge so auf kreuzenden Kursen, dass die Gefahr eines Zusammensto¿es nicht 
auszuschlie¿en ist, muss das Fahrzeug, welches das andere auf seiner Steuerbordseite hat, ausweichen.  

(3) Wenn die Kurse zweier Fahrzeuge entgegengesetzt oder nahezu entgegengesetzt sind und die Gefahr 
eines Zusammensto¿es nicht auszuschlie¿en ist, muss jedes nach Steuerbord halten, damit die Fahrzeuge 
Backbord an Backbord aneinander vorbeifahren kÖnnen.  
 
(4) Abweichend von Absatz 3 kann der SchiffsfÜhrer ausnahmsweise, insbesondere bei LandemanÖvern, 
verlangen, dass die Vorbeifahrt Steuerbord an Steuerbord stattfindet, wenn er sich vergewissert hat, dass 
dies ohne Gefahr mÖglich ist. In diesem Fall sind zwei kurze TÖne zu geben. Das entgegenkommende 
Fahrzeug hat gleichfalls zwei kurze TÖne zu geben und an Steuerbord den erforderlichen Raum zu lassen.  

  

Artikel 6.05  
Ausweichpflichtige Fahrzeuge  

Abweichend von Artikel 6.04 und unbeschadet des Artikels 6.03 mÜssen beim Begegnen und ¼berholen 
ausweichen  

a) den Vorrangfahrzeugen und SchleppverbÄnden alle anderen Fahrzeuge,  
 
b) den Fahrzeugen der Berufsfischer, welche den Ball nach Artikel 3.10 Abs. 1 fÜhren, alle Fahrzeuge, 
ausgenommen Vorrangfahrzeuge und SchleppverbÄnde,  
 
c) den Segelfahrzeugen alle Fahrzeuge, ausgenommen Vorrangfahrzeuge, SchleppverbÄnde und 
Fahrzeuge der Berufsfischer, welche den Ball nach Artikel 3.10 Abs. 1 fÜhren, 
 
d) den Ruderbooten Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, ausgenommen Vorrangfahrzeuge, 
SchleppverbÄnde sowie Fahrzeuge der Berufsfischer, welche den Ball nach Artikel 3.10 Abs. 1 fÜhren.  
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Artikel 6.06  
Verhalten gegenÜber Vorrangfahrzeugen, SchleppverbÄnden, Fahrzeugen der Berufsfischer und 

Tauchern  

(1) GegenÜber Vorrangfahrzeugen, SchleppverbÄnden und Fahrzeugen der Berufsfischer, welche den 
Ball nach Artikel 3.10 Abs. 1 fÜhren, sowie nach Artikel 3.13 gekennzeichneten Fahrzeugen, Bojen oder 
Stellen an Land, mÜssen andere Fahrzeuge einen Abstand von mindestens 50 m einhalten.  
 
(2) GegenÜber Fahrzeugen der Berufsfischer, welche den Ball nach Artikel 3.10 Abs. 1 fÜhren, mÜssen 
andere Fahrzeuge, abweichend von Absatz 1, achtern einen Abstand von mindestens 200 m einhalten. 
 
(3) Soweit die Örtlichen VerhÄltnisse die unter Absatz 1 und 2 vorgeschriebenen minimalen AbstÄnde nicht 
zulassen, ist ein nach den UmstÄnden grÖ¿tmÖglicher Abstand einzuhalten.  

  

Artikel 6.07  
Verhalten von Segelfahrzeugen untereinander  

NÄhern sich zwei Segelfahrzeuge einander so, dass die Gefahr eines Zusammensto¿es nicht 
auszuschlie¿en ist, mÜssen sie abweichend von Artikel 6.04 Abs. 2 und 3 wie folgt ausweichen:  

a) Wenn sie den Wind nicht von derselben Seite haben, muss das Fahrzeug, das den Wind von Backbord hat, 
dem anderen ausweichen (Backbordbug vor Steuerbordbug);  
 
b) wenn sie den Wind von derselben Seite haben, muss das luvseitige dem leeseitigen ausweichen; dabei ist 
Luvseite die Seite, von der der Wind kommt, Leeseite die Seite, auf der sich das Gro¿segel befindet.  

  

Artikel 6.08  
Verhalten beim Ausweichen  

Fahrzeuge, die ausweichpflichtig sind, mÜssen den anderen Fahrzeugen den fÜr deren Kurs und zum 
ManÖvrieren notwendigen Raum lassen.  

  

Artikel 6.09  
Besondere Vorschriften fÜr das ¼berholen  

(1) Das ¼berholen ist nur gestattet, wenn sich der ¼berholende vergewissert hat, dass dieses ManÖver ohne 
GefÄhrdung oder Behinderung anderer Fahrzeuge ausgefÜhrt werden kann.  
 
(2) Der Vorausfahrende muss das ¼berholen erleichtern, soweit dies notwendig und mÖglich ist.  

  

Artikel 6.10  
Einfahrt in und Ausfahrt aus HÄfen; Landestellen  

(1) Fahrzeuge dÜrfen nur in einen Hafen einfahren oder aus ihm ausfahren, wenn diese ManÖver ohne 
GefÄhrdung oder Behinderung anderer Fahrzeuge ausgefÜhrt werden kÖnnen.  
 
(2) Fahrzeuge, die aus einem Hafen ausfahren, haben gegenÜber den einfahrenden den Vorrang. Sie mÜssen 
das Ausfahren rechtzeitig vorher durch Abgabe eines langen Tones ankÜndigen; davon kann abgesehen 
werden, wenn eine GefÄhrdung anderer Fahrzeuge nicht zu befÜrchten ist. Vorrangfahrzeuge, 
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SchleppverbÄnde und Fahrzeuge, die bei Not oder bei stÜrmischem Wind oder hohem Wellengang im 
Hafen Schutz suchen mÜssen, haben unbeschadet des Artikel 6.03 den Vorrang vor anderen Fahrzeugen, 
wenn sie die Einfahrt rechtzeitig vorher durch Abgabe von drei langen TÖnen ankÜndigen. Beim 
Zusammentreffen gleichberechtigter Fahrzeuge hat das ausfahrende in jedem Fall den Vorrang.  
 
(3) Fahrzeuge, die nicht in den Hafen einfahren wollen, dÜrfen sich in dem fÜr das Ein- oder Ausfahren 
anderer Fahrzeuge erforderlichen Bereich des Fahrwassers vor der Hafeneinfahrt nicht aufhalten.  
 
(4) In der NÄhe der Landestellen von Fahrgastschiffen mÜssen sich andere Fahrzeuge vom Kurs der 
Fahrgastschiffe fernhalten. Die von den Fahrgastschiffen regelmÄ¿ig benutzten Bereiche der 
Landestellen sind von anderen Fahrzeugen freizuhalten.  
  
(5) Von den Verboten der AbsÄtze 3 und 4 sind Fahrzeuge der Berufsfischer beim Fang ausgenommen, wenn 
die Verkehrslage dies gestattet und Vorrangfahrzeuge nicht behindert werden kÖnnen.  

  

Artikel 6.11  
EinschrÄnkung der Schifffahrt  

(1) Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, ausgenommen solche mit elektrischem Antrieb bis zu einer Leistung 
von 2 kW, dÜrfen nicht nÄher als 300 m an das Ufer oder einen dem Ufer vorgelagerten SchilfgÜrtel 
heranfahren (Uferzone), es sei denn, um an- oder abzulegen oder um stillzuliegen. Sie mÜssen dabei mit 
Ausnahme der Vorrangfahrzeuge und der SchleppverbÄnde den kÜrzesten Weg nehmen und dÜrfen 
nicht schneller als 10 km/h fahren. Wo sich in Engstellen die Uferzonen berÜhren oder Überschneiden, 
dÜrfen Fahrzeuge im Sinne des Satzes 1 im Bereich der Mitte des GewÄssers, jedoch nicht schneller als 10 
km/h, fahren; soweit Untiefen dies nicht zulassen, ist der nach den UmstÄnden grÖ¿tmÖgliche Abstand vom 
Ufer einzuhalten.  
 
(2) Absatz 1 gilt mit Ausnahme der GeschwindigkeitsbeschrÄnkung nicht fÜr Fahrzeuge der Berufsfischer, 
welche den Ball nach Artikel 3.10 Abs. 1 fÜhren.  
 
(3) BestÄnde von Wasserpflanzen wie Schilf, Binsen und Seerosen dÜrfen nicht befahren werden. Soweit die 
Örtlichen VerhÄltnisse nicht entgegenstehen (z. B. Hafeneinfahrten oder Engstellen) ist ein Mindestabstand 
von 25 m einzuhalten; dies gilt nicht fÜr Fahrzeuge der Berufsfischer.  

  

Artikel 6.12  
Fahrt mit Radar  

Bei der FÜhrung eines Fahrzeuges kann Radar als Navigationshilfe verwendet werden, wenn der 
Radarbeobachter mit der Bedienung des GerÄtes sowie der Auswertung des Radarbildes vertraut ist. Das 
Fahrzeug unterliegt auch in einem solchen Fall den Vorschriften dieser Verordnung, sofern nichts anderes 
bestimmt ist.  

  

Artikel 6.13  
Fahrt bei unsichtigem Wetter, Starkwind und Sturm  

(1) Bei unsichtigem Wetter (z. B. Nebel, Schneetreiben) dÜrfen Fahrzeuge, welche die nach Artikel 6.14 
vorgeschriebenen Schallzeichen nicht geben kÖnnen, nicht ausfahren. Befinden sich solche Fahrzeuge beim 
Eintreten unsichtigen Wetters auf dem GewÄsser, so mÜssen sie die HÄfen oder die NÄhe des Ufers so rasch 
aufsuchen, als es die UmstÄnde zulassen.  
 
(2) Bei unsichtigem Wetter mÜssen alle Fahrzeuge mit Ausnahme der Vorrangfahrzeuge im Sinne des 
Artikels 15 Satz 1 die nach einem festgelegten Kompasskurs verkehren mÜssen, ihre Geschwindigkeit der 
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verminderten Sicht entsprechend herabsetzen. Bei Fahrzeugen, auf denen die Entfernung zwischen dem 
Steuerstand und dem Bug mehr als 15 m betrÄgt, ausgenommen Fahrzeuge, die Radar als Navigationshilfe 
verwenden, ist ein Ausguck aufzustellen; bei Zusammenstellungen von Fahrzeugen ist der Ausguck auf dem 
Fahrzeug aufzustellen, bei dem die FÜhrung liegt. Der Ausguck muss sich in Sicht- oder HÖrweite des 
SchiffsfÜhrers befinden oder durch eine Meldeeinrichtung mit ihm verbunden sein.  
 
(3) Bei unsichtigem Wetter mÜssen die Fahrzeuge bei Tag zusÄtzlich die fÜr die Nacht vorgeschriebenen 
Lichter setzen.  
 
(4) Bereits bei Starkwind- und Sturmwarnung (Anlage B Buchstaben H.1 und H.2) muss der SchiffsfÜhrer 
die durch die UmstÄnde gebotenen Ma¿nahmen treffen (Artikel 1.03 und 1.04).  

  

Artikel 6.14  
Schallzeichen wÄhrend der Fahrt bei unsichtigem Wetter  

(1) Bei unsichtigem Wetter muss jedes Fahrzeug, bei Zusammenstellungen von Fahrzeugen das Fahrzeug, 
bei dem die FÜhrung liegt, als Nebelzeichen einen langen Ton geben. Fahrzeuge, die dieses Schallzeichen 
nicht geben kÖnnen, mÜssen sich bei AnnÄherung von Fahrzeugen auf andere Weise bemerkbar machen.  
 
(2) Abweichend von Absatz 1 haben Vorrangfahrzeuge im Sinne des Artikels 1.15 wÄhrend der Fahrt bei 
unsichtigem Wetter als Nebelzeichen zwei lange TÖne zu geben.  
 
(3) Die in den AbsÄtzen 1 und 2 genannten Schallzeichen sind in AbstÄnden von lÄngstens einer Minute zu 
wiederholen.  
 
(4) Fahrzeuge, die Radar als Navigationshilfe verwenden, kÖnnen auf die Abgabe der in den AbsÄtzen 1 und 2 
vorgeschriebenen Schallzeichen verzichten, wenn durch Radarbeobachtung sichergestellt ist, dass die Gefahr 
eines Zusammensto¿es mit anderen Fahrzeugen ausgeschlossen ist.  

  

Artikel 6.15  
Fahren mit Wasserski oder Ähnlichen GerÄten  

(1) Das Fahren mit Wasserski oder Ähnlichen GerÄten ist nur bei Tag und klarer Sicht gestattet.  
 
(2) In der Uferzone ist das Fahren mit Wasserski oder Ähnlichen GerÄten verboten. Die zustÄndige BehÖrde 
kann Ausnahmen fÜr bestimmte Bereiche (Startgassen) zulassen und dabei auch die zulÄssige Geschwindigkeit 
abweichend von Artikel 6.11 Abs. 1 regeln.  
 
(3) Der SchiffsfÜhrer des schleppenden Fahrzeuges muss in Begleitung einer geeigneten Person sein, die 
das Schleppseil und den Wasserskifahrer zu beobachten hat.   
 
(4) Das schleppende Fahrzeug und der Wasserskifahrer mÜssen einen Abstand von mindestens 50 m von 
anderen Fahrzeugen und von Badenden halten. Das Schleppseil darf nicht elastisch sein und nicht leer im 
Wasser nachgezogen werden.  
 
(5) Das gleichzeitige Schleppen von mehr als zwei Wasserskifahrern ist verboten.  
 
(6) Das Schleppen von FlugkÖrpern (Flugdrachen, Drachenfallschirmen und Ähnlichen GerÄten) ist verboten.   
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Artikel 6.16  
Fahrzeuge in Not  

Ein in Not befindliches Fahrzeug kann Hilfe herbeirufen durch  

a) kreisfÖrmiges Schwenken einer roten Flagge, eines Lichtes oder eines sonstigen geeigneten Gegenstandes,  
 
b) Abfeuern einer rotbrennenden Rakete oder Zeigen sonstiger roter Leuchtsignale,  
 
c) eine Folge langer TÖne.   

  

ABSCHNITT VII 
Regeln fÜr das Stillliegen  

Artikel 7.01  
Stillliegen  

(1) Au¿erhalb der HÄfen, der Landestellen und anderer fÜr die Schifffahrt zugelassener Anlagen dÜrfen 
Fahrzeuge und schwimmende Anlagen lÄnger als 24 Stunden nur stillliegen, wenn es die zustÄndige 
BehÖrde allgemein oder fÜr den Einzelfall erlaubt. Dies gilt nicht fÜr schwimmende GerÄte bei der Arbeit.  
 
(2) Unbeschadet des Absatzes 1 mÜssen Fahrzeuge und schwimmende Anlagen ihren Liegeplatz so 
wÄhlen, dass sie die Schifffahrt, insbesondere die Vorrangfahrzeuge, nicht behindern.  
 
(3) Stillliegende Fahrzeuge und schwimmende Anlagen mÜssen genÜgend sicher verankert oder 
festgemacht werden, wobei der Wellenschlag und die Sogwirkung bei der Vorbeifahrt anderer Fahrzeuge zu 
berÜcksichtigen sind. Sie mÜssen den Wasserstandsschwankungen folgen kÖnnen.  

  

ABSCHNITT VIII 
GefÄhrliche GÜter  

Artikel 8.01  
Verbot der BefÖrderung wassergefÄhrdender GÜter  

Die BefÖrderung von wassergefÄhrdenden GÜtern, insbesondere von flÜssigen Brenn- und Kraftstoffen, 
flÜssigen, festen und gasfÖrmigen Chemikalien, ist verboten.  

  

ABSCHNITT IX 
Fahrgastschifffahrt  

Artikel 9.01  
Schiffsverkehr an den Landestellen  

(1) Fahrgastschiffe dÜrfen zum Zweck des Ein- und Aussteigens von FahrgÄsten nur an Landestellen 
anlegen, die von der zustÄndigen BehÖrde hierfÜr zugelassen sind.  
 
(2) Beim Anlegen an Landestellen, die fÜr den allgemeinen Verkehr bestimmt sind, haben Fahrgastschiffe 
im Sinne des Artikels 1.15 Satz 1 den Vorrang.  
 
(3) Falls mit der Regelung des Schiffsverkehrs an Landesteilen verantwortliche Personen betraut sind, haben 
die SchiffsfÜhrer deren Anweisungen zu befolgen.  
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Artikel 9.02  
Ein- und Aussteigen der FahrgÄste  

(1) Der SchiffsfÜhrer darf das Ein- und Aussteigen von FahrgÄsten erst zulassen, nachdem das 
Fahrgastschiff sicher festgemacht ist und er sich davon Überzeugt hat, dass der Zu- und Abgang der 
FahrgÄste an der Landesteile ohne Gefahr mÖglich ist.  
 
(2) Die FahrgÄste dÜrfen zum Ein- und Aussteigen nur die dazu bestimmten Ein- und AusgÄnge, 
LandebrÜcken und Landestege, ZugÄnge und Treppen benutzen. Kein Fahrgast darf ein- oder aussteigen, 
bevor der SchiffsfÜhrer oder sein Beauftragter die Erlaubnis hierzu erteilt hat.  

  

Artikel 9.03  
Sicherheit und Ordnung an Bord und an den Landestellen  

(1) Die FahrgÄste und die BenÜtzer der Landestellen mÜssen sich so verhalten, dass sie die Sicherheit des 
Schiffsverkehrs und die Ordnung an Bord nicht beeintrÄchtigen. Sie mÜssen unbeschadet der 
Weisungsbefugnis des SchiffsfÜhrers nach Artikel 1.02 Abs. 2 auch die Weisungen der fÜr die Landestellen 
verantwortlichen Personen befolgen. Personen, von denen eine GefÄhrdung des Schifffahrtsbetriebes oder 
eine erhebliche BelÄstigung der Übrigen FahrgÄste zu befÜrchten ist, sind von der BefÖrderung 
auszuschlie¿en.  
 
(2) GÜter mÜssen so verladen werden, dass die FahrgÄste nicht gefÄhrdet oder belÄstigt werden.  

  

Artikel 9.04  
Schleppverbot  

Fahrgastschiffe, die FahrgÄste an Bord haben, dÜrfen nur in NotfÄllen schleppen, geschleppt werden oder 
lÄngsseits gekuppelt fahren.  

  

Artikel 9.05  
HÖchstzulÄssige Anzahl der FahrgÄste  

Auf Fahrgastschiffen ist an gut sichtbarer Stelle die hÖchstzulÄssige Anzahl der FahrgÄste anzugeben.   

ABSCHNITT X 
Besondere Vorschriften fÜr den Rhein  

Artikel 10.01  
Geltungsbereich  

Die Vorschriften dieses Abschnittes gelten fÜr  

a) den Alten Rhein von der BrÜcke Rheineck-Gaissau bis zur MÜndung in den Bodensee (Ende Spundwand),  
 
b) die Strecke vom Frauenpfahl in der Konstanzer Bucht bis zur Landestelle Ermatingen,  
 
c) die Strecke von der Linie Landestelle ¶hningen/ oberste Steganlage Eschenz oberhalb der Stiegener Enge 
bis zur Stra¿enbrÜcke Schaffhausen-Feuerthalen.  
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Artikel 10.02  
Ausgenommene Vorschriften 

(1) Auf den Strecken nach Artikel 10.01 gilt der Vorrang nach Artikel 6.05 Buchst. a nur fÜr 
Fahrgastschiffe.  
 
(2) Auf den Strecken nach Artikel 10.01 gelten Artikel 6.05 Buchst. b bis d sowie Artikel 6.11 Abs. 1 
und 2 nicht. 
 
(3) Auf den Strecken nach Artikel 10.01 Buchst. b und c gilt Artikel 6.07 nicht.  

  

Artikel 10.03  
GeschwindigkeitsbeschrÄnkungen  

(1) Die zulÄssige HÖchstgeschwindigkeit betrÄgt, jeweils gegen das Ufer gemessen, auf der Strecke  
 
a) nach Artikel 10.01 Buchst. a 10 km/h,   
 
b) nach Artikel 10.01 Buchst. b 10 km/h,  
 
c) nach Artikel 10.01 Buchst. c 10 km/h in der Bergfahrt und 20 km/h in der Talfahrt.  
 
(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe b gilt fÜr Fahrgastschiffe eine zulÄssige HÖchstgeschwindigkeit 
von 10 km/h in der Bergfahrt und 20 km/h in der Talfahrt.  

  

Artikel 10.04  
Begegnen und ¼berholen  

(1) Beim Begegnen hat jedes Fahrzeug nach Steuerbord auszuweichen. Ist dies nicht mÖglich, kann nach 
Backbord unter rechtzeitiger Abgabe des vorgeschriebenen Schallzeichens ausgewichen werden.  
 
(2) Fahrzeuge dÜrfen nur dann begegnen oder Überholen, wenn das Fahrwasser hinreichend Raum fÜr die 
gefahrlose Vorbeifahrt gewÄhrt.  

(3) Fehlt beim Begegnen der Raum zur gefahrlosen Vorbeifahrt, muss das zu Berg fahrende Fahrzeug 
unterhalb der Engstelle warten, bis das zu Tal fahrende Fahrzeug die Engstelle durchfahren hat. Ist das 
Begegnen in einer Engstelle unvermeidlich, mÜssen die SchiffsfÜhrer alle mÖglichen Ma¿nahmen treffen, damit 
das Begegnen an einer Stelle und unter Bedingungen stattfindet, die eine mÖglichst geringe Gefahr in sich 
schlie¿en.   

 

Artikel 10.05  
Durchfahrt unter BrÜcken  

(1) In unmittelbarer NÄhe von BrÜcken oder unter solchen ist das Begegnen und ¼berholen verboten. 
Besteht die Gefahr, dass Fahrzeuge im Bereich einer BrÜcke zusammentreffen, so hat das zu Berg fahrende 
Fahrzeug die Vorbeifahrt des zu Tal fahrenden unterhalb der BrÜcke abzuwarten. Wenn es die Sicherheit 
des Verkehrs erfordert, ist die AnnÄherung an die BrÜcke rechtzeitig durch einen langen Ton anzukÜndigen.  
 
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn das Fahrwasser in unmittelbarer NÄhe von BrÜcken oder unter solchen 
hinreichend Raum fÜr die gleichzeitige Durchfahrt gewÄhrt.  
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Artikel 10.06  
Wartepflicht gegenÜber Fahrgastschiffen  

In den FÄllen der Artikel 10.04 Abs. 3 und 10.05 Abs. 1 Satz 2 ist gegenÜber einem Fahrgastschiff mit 
Vorrang im Sinne des Artikels 1.15 stets das andere Fahrzeug wartepflichtig.  

  

Artikel 10.07  
¼berqueren  

(1) Fahrzeuge, ausgenommen Ruderboote, die den Rhein Überqueren, haben den zu Tal und zu Berg 
fahrenden Fahrzeugen auszuweichen.  
 
(2) Alle Fahrzeuge, die den Rhein Überqueren, mÜssen vom Bug eines zu Tal fahrenden Fahrgastschiffes 
mit Vorrang im Sinne des Artikels 1.15 mindestens 200 m und vom Bug eines solchen zu Berg fahrenden 
Fahrgastschiffes mindestens 100 m Abstand halten.  

  

Artikel 10.08  
Fahren mit Wasserski oder Ähnlichen GerÄten  

Das Fahren mit Wasserski oder Ähnlichen GerÄten und die Verwendung von Wellenbrettern ist verboten.  

  

Artikel 10.09  
Fahrt bei unsichtigem Wetter  

Fahrzeuge mÜssen anhalten, wenn sie wegen verminderter Sicht die Fahrt nicht mehr ohne Gefahr 
fortsetzen kÖnnen.  

  

Artikel 10.10  
Nachtbezeichnung der schwimmenden GerÄte, der Fahrzeuge bei der Arbeit und der 

festgefahrenen oder gesunkenen Fahrzeuge  

(1) Schwimmende GerÄte, Fahrzeuge, die im GewÄsser Arbeiten ausfÜhren, sowie festgefahrene oder 
gesunkene Fahrzeuge mÜssen fÜhren  
 
a) nach der Seite oder den Seiten, wo gefahrlos vorbeigefahren werden kann, ein rotes gewÖhnliches und 
etwa 1 m darunter ein wei¿es gewÖhnliches Licht;  
 
b) nach der Seite oder den Seiten, wo nicht vorbeigefahren werden kann, ein rotes gewÖhnliches Licht in 
gleicher HÖhe wie das nach Buchstabe a gezeigte rote Licht.  
 
(2) Die in Absatz 1 genannten Lichter sind so hoch zu setzen, dass sie von allen Seiten sichtbar sind. Liegt ein 
gesunkenes Fahrzeug so, dass die Lichter nicht auf ihm angebracht werden kÖnnen, so mÜssen sie auf einem 
Boot oder in anderer geeigneter Weise gesetzt werden.  
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Artikel 10.11  
Tagbezeichnung der schwimmenden GerÄte, der Fahrzeuge bei der Arbeit und der 

festgefahrenen oder gesunkenen Fahrzeuge  

(1) Schwimmende GerÄte, Fahrzeuge, die im GewÄsser Arbeiten ausfÜhren, sowie festgefahrene oder 
gesunkene Fahrzeuge mÜssen fÜhren  
 
a) nach der Seite oder den Seiten, wo gefahrlos vorbeigefahren werden kann, eine Flagge, deren obere HÄlfte 
rot und deren untere HÄlfte wei¿ ist, oder zwei Flaggen Übereinander, die obere rot, die untere wei¿;  
 
b) nach der Seite oder den Seiten, wo nicht vorbeigefahren werden kann, eine rote Flagge in gleicher HÖhe 
wie die rot-wei¿e oder rote Flagge nach Buchstabe a.  
 
(2) Die in Absatz 1 genannten Flaggen sind so hoch zu setzen, dass sie von allen Seiten sichtbar sind. Liegt 
ein gesunkenes Fahrzeug so, dass die Flaggen nicht auf ihm angebracht werden kÖnnen, so mÜssen sie auf 
einem Boot oder in anderer geeigneter Weise gesetzt werden.  

  

Artikel 10.12  
Verbotenes Stillliegen  

Das Stillliegen ist in Fahrwasserengen, in den Fahrrinnen und im Bereich von BrÜcken verboten.   

  

ABSCHNITT XI 
Verschiedenes  

Artikel 11.01  
Einbringen und Bezeichnen von FischereigerÄten  

(1) Auf den Kursen der Vorrangfahrzeuge im Sinne des Artikels 1.15 Satz 1 und in dem fÜr das Ein- 
oder Ausfahren von Fahrzeugen erforderlichen Bereich des Fahrwassers vor Hafeneinfahrten und 
Landestellen der Fahrgastschifffahrt sowie in den Fahrrinnen der Rheinstrecken dÜrfen Fischnetze, 
Reusen und andere FischereigerÄte nur so eingebracht werden, dass dadurch die Schifffahrt nicht behindert 
werden kann.  
 
(2) Fischnetze, Reusen und andere FischereigerÄte, welche die Schifffahrt behindern kÖnnen, mÜssen zur 
Kennzeichnung ihrer Lage durch wei¿e Bojen (DÖpper) in genÜgender Anzahl bezeichnet sein.  

  

Artikel 11.02  
Fischen mit der Schleppangel  

Das Fischen mit der Schleppangel von nebeneinander oder hintereinander fahrenden Fahrzeugen aus ist 
verboten.  

  

Artikel 11.03  
Wasserflugzeuge  

Die Verkehrsvorschriften gelten fÜr Wasserflugzeuge entsprechend, soweit nicht das Luftverkehrsrecht 
Anwendung findet.  
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Artikel 11.04  
Bade- und Tauchverbot  

(1) Das Baden und Tauchen ist im Umkreis von 100 m um Hafeneinfahrten und Landestellen der 
Fahrgastschifffahrt au¿erhalb Öffentlicher BadeplÄtze verboten, wenn dadurch die Schifffahrt behindert 
wird.  
 
(2) Es ist verboten, unbefugt an Fahrzeuge heranzuschwimmen oder sich daran zu hÄngen.  

  

Artikel 11.05  
Genehmigung von Veranstaltungen  

Wettfahrten, Wasserfestlichkeiten und sonstige Veranstaltungen, die zu Ansammlungen von Fahrzeugen oder 
zu Verkehrsbehinderungen fÜhren kÖnnen, bedÜrfen der Genehmigung der zustÄndigen BehÖrde. Die 
Genehmigung ist zu versagen, wenn von der Veranstaltung wesentliche BeeintrÄchtigungen der Schifffahrt, 
des Wassers, der Fischerei oder der Umwelt zu erwarten sind, die nicht durch Auflagen oder Bedingungen 
verhindert oder ausgeglichen werden kÖnnen.  

  

Artikel 11.06  
Genehmigung von Sondertransporten  

Die Fortbewegung von Fahrzeugen, welche den Vorschriften dieser Verordnung nicht entsprechen, und 
von schwimmenden Anlagen (Sondertransporte) bedarf der Genehmigung der zustÄndigen BehÖrde. Die 
Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn hierdurch die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht 
beeintrÄchtigt werden sowie Gefahren oder Nachteile, die durch die Schifffahrt verursacht werden kÖnnen, 
nicht zu erwarten sind.  
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DRITTER TEIL 
Zulassungsvorschriften  

ABSCHNITT XII 
Berechtigung zum FÜhren von Fahrzeugen  

Artikel 12.01  
Patentpflicht  

Zur FÜhrung eines Fahrzeuges mit Maschinenantrieb, dessen Maschinenleistung 4,4 kW Übersteigt, 
sowie eines Segelfahrzeuges mit mehr als 12 qm SegelflÄche ist ein Schifferpatent erforderlich.  

  

Artikel 12.02  
Schifferpatent  

(1) Das Schifferpatent wird fÜr folgende Kategorien erteilt:  
 
Kategorie A: Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, soweit sie nicht unter die Kategorien B und C fallen;  
Kategorie B: Fahrgastschiffe;  
Kategorie C: GÜterschiffe sowie schwimmende GerÄte mit eigenem Antrieb;  
Kategorie D: Segelfahrzeuge.  
 
(2) FÜr Segelfahrzeuge mit Motor, dessen Maschinenleistung 4,4 kW Übersteigt, ist zusÄtzlich eine 
Berechtigung der Kategorie A erforderlich.  
 
(3) Das Schifferpatent der Kategorie B oder C berechtigt auch zum FÜhren von Fahrzeugen im Sinne der 
Kategorie A.  
 
(4) Das Schifferpatent kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Es kann insbesondere innerhalb 
einer Kategorie auf bestimmte Fahrzeugarten und GewÄsserabschnitte beschrÄnkt werden.  
 
(5) Zur FÜhrung von Fahrzeugen besonderer Bauart (Artikel 14.01 Abs. 3 Satz 1) ist unbeschadet des 
Absatzes 1 ein besonderer BefÄhigungsnachweis zu erbringen.  
 
(6) Zur FÜhrung von Fahrgastschiffen mit einer zulÄssigen Anzahl von hÖchstens 12 FahrgÄsten genÜgt das 
Schifferpatent der Kategorie A oder D. Abweichend von Artikel 12.03 Absatz 1 Buchstabe a muss der 
Inhaber des Schifferpatentes mindestens 21 Jahre als sein.  

  

Artikel 12.03  
Allgemeine Voraussetzungen fÜr das Schifferpatent  

(1) Der Inhaber eines Schifferpatents muss  
 
a) das folgende Alter erreicht haben fÜr das Schifferpatent der  
Kategorie A: 18 Jahre  
Kategorie B: 21 Jahre  
Kategorie C: 21 Jahre  
Kategorie D: 14 Jahre;  
 
b) zum SchiffsfÜhrer geeignet sein;  
 
c) die erforderliche BefÄhigung (Artikel 12.05) besitzen.  
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(2) Die Eignung nach Absatz 1 Buchst. b ist gegeben, wenn jemand Über ausreichendes HÖr-, Seh- und 
FarbunterscheidungsvermÖgen verfÜgt und nach seinem bisherigen Verhalten erwarten lÄsst, dass er als 
SchiffsfÜhrer die Vorschriften beachten und auf andere RÜcksicht nehmen wird.  

  

Artikel 12.04  
Fahrzeiterfordernis fÜr den Erwerb des Schifferpatents der Kategorien B und C  

(1) Der Bewerber um das Schifferpatent der Kategorie B muss nachweisen  
 
a) fÜr Fahrzeuge mit einer zulÄssigen Anzahl bis zu 60 FahrgÄsten eine Fahrzeit von 9 Monaten. davon 
mindestens 5 Monate auf dem Bodensee;  
 
b) fÜr Fahrzeuge mit einer zulÄssigen Anzahl von mehr als 60 FahrgÄsten eine Fahrzeit von 18 Monaten. 
davon mindestens 9 Monate auf dem Bodensee.  
 
(2) Der Bewerber um das Schifferpatent der Kategorie C muss eine einjÄhrige Verwendung im praktischen 
Fahrdienst, davon mindestens eine Fahrzeit von 6 Monaten auf dem Bodensee nachweisen.  
 
(3) Die Fahrzeit muss auf einem Fahrzeug verbracht sein, zu dessen FÜhrung das Schifferpatent berechtigen 
soll.  
 
(4) Als Fahrzeit wird die Zeit anerkannt, wÄhrend der der Bewerber um das Schifferpatent sich auf einem im 
Einsatz stehenden Fahrzeug befindet und mit den Aufgaben des SchiffsfÜhrer vertraut gemacht wird. Eine 
theoretische Ausbildung kann auf die vorgeschriebene Fahrzeit bis zu einem Sechstel dieser Fahrzeit 
angerechnet werden.  

  

Artikel 12.05  
SchiffsfÜhrerprÜfung  

Der Bewerber um das Schifferpatent hat seine BefÄhigung in einer theoretischen und praktischen PrÜfung 
nachzuweisen. Die PrÜfung erstreckt sich insbesondere auf folgende Sachgebiete:  

a) Schifffahrtspolizeiliche Vorschriften,  
b) Verhalten unter besonderen UmstÄnden,  
c) Fertigkeit in der FÜhrung des Fahrzeuges,   
d) Kenntnis des Fahrwassers bei Bewerbern um das Schifferpatent der Kategorien B und C.  

  

Artikel 12.06  
Inhalt des Schifferpatents  

(1) Das Schifferpatent muss mindestens folgende Angaben enthalten:  
 
a) Familien- und Vorname, Lichtbild, Wohnort, Geburtsdatum und Unterschrift des Patentinhabers,  
 
b) Geltungsbereich,  
 
c) Kategorie,  
 
d) Bedingungen und Auflagen,  
 
e) ausstellende BehÖrde, Ort und Datum der Ausstellung.  
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(2) Ist ein Schifferpatent verlorengegangen, so stellt die BehÖrde, welche das Schifferpatent erteilt hat, auf 
Antrag ein zweite Ausfertigung aus, die als solche zu bezeichnen ist.  

  

Artikel 12.07  
Verlegung des gewÖhnlichen Aufenthaltes  

Verlegt der Inhaber eines Schifferpatents seinen gewÖhnlichen Aufenthalt von einem Bodenseeuferstaat in 
einen anderen Bodenseeuferstaat oder von einem Nicht-Bodenseeuferstaat in einen anderen 
Bodenseeuferstaat als den, in dem ihm das Schifferpatent erteilt worden ist, so hat er bei der zustÄndigen 
BehÖrde nach innerstaatlichem Recht sein Schifferpatent aktualisieren zu lassen.  

  

Artikel 12.08  
Entzug und EinschrÄnkung des Schifferpatents  

Das Schifferpatent kann entzogen oder eingeschrÄnkt werden, soweit die nach Artikel 12.03 Absatz 1 
Buchstabe b erforderliche Voraussetzung nicht mehr gegeben ist. Dies gilt auch, wenn der Inhaber des 
Schifferpatents unter erheblicher Wirkung geistiger GetrÄnke oder anderer berauschender Mittel am 
Verkehr teilgenommen oder erheblich gegen die ihm als SchiffsfÜhrer obliegenden Pflichten versto¿en hat.  

  

Artikel 12.09  
Anerkennung anderer Schifferpatente  

Besitzt der FÜhrer eines VergnÜgungsfahrzeugs einen in einem Bodenseeuferstaat ausgestellten amtlichen 
BefÄhigungsnachweis, der nicht fÜr den Bodensee gilt, oder das Internationale Zertifikat nach der ECE-
Resolution Nr. 40 TRANS/SC.3/1472, so werden der BefÄhigungsnachweis und das Internationale Zertifikat 
als Schifferpatent im Sinne des Artikels 12.02 fÜr insgesamt 30 Tage innerhalb eines Kalenderjahres 
anerkannt. Durch eine Bescheinigung der zustÄndigen BehÖrde ist nachzuweisen, an welchen Tagen die 
Anerkennung gilt.  

2 

Fundstelle: Verkehrsblatt des Bundesministeriums fÜr Verkehr. Bau- und Wohnungswesen, 2000, 5.197.  

  

Artikel 12.10  
Schifferpatent fÜr den Rhein  

(1) Wer die Rheinstrecke zwischen Stein am Rhein (erstes Fahrwasserzeichen unterhalb der Stra¿enbrÜcke 
in HÖhe des HettlerhÄuschens) und der Stra¿enbrÜcke Schaffhausen-Feuerthalen befahren will, muss in der 
SchiffsfÜhrerprÜfung eingehende Kenntnisse des Fahrwassers dieser Strecke nachweisen. Er muss au¿erdem 
in der praktischen SchiffsfÜhrerprÜfung zeigen, dass er sich auf dieser Strecke nautisch richtig verhalten kann. 
Artikel 12.01 bis 12.08 bleiben unberÜhrt; Artikel 12.09 gilt nicht.  
 
(2) Bewerber um das Schifferpatent der Kategorie B oder C haben Über die Vorschrift des Absatzes 1 
hinaus nachzuweisen, dass sie diese Rheinstrecke zu Berg und zu Tal in den letzten drei Jahren vor der 
Antragstellung mindestens zwanzigmal als Patentbewerber am Steuer eines Fahrzeuges befahren haben.  
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ABSCHNITT XIII 
Bau und AusrÜstung von Fahrzeugen  

Artikel 13.01  
Grundregel  

(1) Fahrzeuge mÜssen so gebaut, ausgerÜstet und unterhalten sein, dass die Verpflichtungen aus dieser 
Verordnung erfÜllt werden kÖnnen und die Sicherheit der Schifffahrt gewÄhrleistet ist.  
 
(2) Bestehen bezÜglich Bau und AusrÜstung Zweifel, kÖnnen anlÄsslich von Untersuchungen entsprechende 
Nachweise verlangt werden  

  

Artikel 13.02  
SchwimmfÄhigkeit  

Fahrzeuge mÜssen unter BerÜcksichtigung der anerkannten Regeln der Schiffbautechnik entsprechend 
ihrem Verwendungszweck eine ausreichende SchwimmfÄhigkeit besitzen.  

  

Artikel 13.03  
StabilitÄt, Freibord und Einsenkungsmarken  

Fahrzeuge mÜssen in jedem Belastungszustand entsprechend ihrem Verwendungszweck ausreichende 
StabilitÄt und genÜgend Freibord aufweisen; Fahrgastschiffe und GÜterschiffe mÜssen Einsenkungsmarken 
tragen.  

  

Artikel 13.04  
ManÖvrierfÄhigkeit  

Jedes Fahrzeug muss mit einer zuverlÄssigen Steuereinrichtung versehen und genÜgend manÖvrierfÄhig sein.  

  

Artikel 13.05  
HÖchstzulÄssiges BetriebsgerÄusch  

Der Schallpegel von Fahrzeugen darf, gemessen nach EN 22 922 (Stand November 1993) 72 dB (A) nicht 
Übersteigen. Gleichwertige andere Messverfahren sind zulÄssig.  

  

Artikel 13.06  
SchallgerÄte  

(1) Fahrzeuge, ausgenommen Ruderboote, mÜssen mit einem geeigneten SchallgerÄt ausgerÜstet sein, das 
so angebracht oder zu verwenden ist, dass sich der Schall mÖglichst frei ausbreiten kann. 
 
(2) Die SchallgerÄte von Fahrgastschiffen, GÜterschiffen und schwimmenden GerÄten mÜssen in 1 m 
Entfernung vor der Mitte der SchallÖffnung einen zwischen 130 und 140 dB (A) liegenden Schallpegel 
aufweisen.  
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Artikel 13.07  
Lenzeinrichtungen  

(1) Fahrzeuge mÜssen mit ausreichenden Lenzeinrichtungen oder LenzgerÄten ausgerÜstet sein. 
 
(2) Automatische Lenzeinrichtungen in der Maschinenraumbilge sind verboten.  

  

Artikel 13.08  
Steuerstand  

Der Steuerstand muss so angeordnet sein, dass das Fahrwasser und bei Fahrgastschiffen auch die zum An- 
und Ablegen nÖtigen Einrichtungen ausreichend Überblickt werden kÖnnen.  

  

Artikel 13.09  
RadargerÄte  

Es dÜrfen nur fÜr die Schifffahrt auf dem Bodensee geeignete, von der zustÄndigen BehÖrde zugelassene 
RadargerÄte verwendet werden.  

  

Artikel 13.10  
GewÄsserschutz  

(1) Fahrzeuge mÜssen so gebaut sein, dass die Beschaffenheit des GewÄssers nicht nachteilig verÄndert 
werden kann. 
 
(2) Fahrgastschiffe, sonstige Fahrzeuge sowie schwimmende Anlagen mit Koch- oder 
SanitÄreinrichtungen mÜssen mit den jeweils erforderlichen BehÄltern fÜr die Aufnahme von FÄkalien, 
AbwÄssern oder AbfÄllen ausgerÜstet sein. 
 
(3) Zum Auffangen von ¶l und Kraftstoff muss sich unter Innenbordmotoren eine geeignete Auffangwanne 
befinden. Eine solche ist nicht erforderlich, wenn vor und hinter dem Motor Schotte oder Bodenwrangen 
eingebaut sind, die ein Auslaufen von ¶l oder Kraftstoff in andere Teile des Fahrzeuges verhindern.  
 
(4) Einrichtungen zur Aufnahme von Stoffen im Sinne der AbsÄtze 2 und 3 mÜssen so beschaffen sein, dass 
diese Stoffe zur Beseitigung an Land gebracht werden kÖnnen.  
 
(5) Die Au¿enhaut von Fahrzeugen darf nicht zugleich eine Wand von BehÄltern bilden, in denen 
wassergefÄhrdende FlÜssigkeiten enthalten sind.  
 
(6) Die Au¿enanstriche von Fahrzeugen und schwimmenden Anlagen mÜssen so beschaffen sein, dass sie 
das GewÄsser nicht nachteilig verÄndern kÖnnen.  

  

Artikel 13.11  
Motoren mit Gemischschmierung  

Motoren mit Gemischschmierung dÜrfen nur dann verwendet werden, wenn der Kraftstoff nicht mehr als 2 
% ¶l enthÄlt (MischungsverhÄltnis 1:50).  
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Artikel 13.11a  
Abgasemissionen  

(1) Die Anlage C dieser Verordnung enthÄlt die Abgasvorschriften fÜr Schiffsmotoren.  
 
(2) Fahrzeuge mit fÜr den Antrieb bestimmten Ottomotoren (FremdzÜndungsmotoren) oder Dieselmotoren 
(SelbstzÜndungsmotoren) mÜssen den Bauvorschriften der Anlage C entsprechen.  
 
(3) Alle Otto- und Dieselmotoren dÜrfen hinsichtlich der Abgasemissionen von Kohlenmonoxid (CO), 
Kohlenwasserstoffen (HC) und Stickstoffoxiden (NOx), die in der Anlage C festgelegten Grenzwerte nicht 
Überschreiten. Dieselmotoren dÜrfen au¿erdem hinsichtlich der AbgastrÜbung die in der Anlage C 
festgelegten Grenzwerte nicht Überschreiten.  
 
(4) Fahrzeuge, die mit mehreren fÜr den Antrieb bestimmten Otto- oder Dieselmotoren ausgestattet sind, 
dÜrfen die Grenzwerte, bezogen auf die Gesamtleistung aller Motoren, nicht Überschreiten.  
 
(5) Bei der Zulassung nach Artikel 14.01 ist nachzuweisen, dass die in der Anlage C festgelegten 
Bauvorschriften und Grenzwerte eingehalten sind. Dieser Nachweis ist durch Vorlage einer von einer 
zustÄndigen BehÖrde nach Anlage C erteilten AbgastypenprÜfbescheinigung, mit Bezug auf den einzelnen 
Motor, in Form einer BestÄtigung des Inhabers der TypenprÜfbescheinigung zu erbringen. Die 
AbgastypenprÜfbescheinigung wird aufgrund einer AbgasprÜfung gemÄ¿ Anlage C erteilt. Bau-, Betriebs-, 
Abgas- und NachprÜfungsvorschriften sowie PrÜfgerÄte nach anderen Bestimmungen, welche die Abgas- und 
Verdunstungsemissionen mindestens gleich streng begrenzen oder gleich genau messen, das gleiche 
Schutzniveau bieten und die gleichen Ziele erreichen, werden anerkannt.  
 
(6) TypenprÜfungen gemÄ¿ Richtlinie 1999/96/EG des EuropÄischen Parlaments und des Rates vom 13. 
Dezember 1999 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten Über Ma¿nahmen gegen die 
Emission gasfÖrmiger Schadstoffe und luftverunreinigender Partikel aus SelbstzÜndungsmotoren zum Antrieb 
von Fahrzeugen und die Emission gasfÖrmiger Schadstoffe aus mit Erdgas oder FlÜssiggas betriebenen 
FremdzÜndungsmotoren zum Antrieb von Fahrzeugen und zur ¤nderung der Richtlinie 88/77/EWG des 
Rates3 sowie auf diesen basierende gleichwertige TypenprÜfungen werden anerkannt. Wurden bei einem 
Motor derartige TypenprÜfungen bereits durchgefÜhrt, sind die Bestimmungen der diesen TypenprÜfungen 
zu Grunde liegenden Regelungen auf den Antrag, die Markierung des Motors, die 
AbgastypenprÜfbescheinigung und das Verfahren zur ¼berprÜfung der Produktion anzuwenden.  
 
3 

ABI. EG Nr. L 44 S.1 vom 16. Februar 2000.  

(7) Bei der Nachuntersuchung, Sonderuntersuchung oder Untersuchung von Amts wegen nach der Anlage 
C sind Otto- und Dieselmotoren einer Äu¿eren Besichtigung zu unterziehen; bei Ottomotoren sind 
zusÄtzlich mit typengeprÜften und geeichten AbgasprÜfgerÄten die in den Abgasen enthaltenen 
Konzentrationen an Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffen und Kohlendioxid sowie die Drehzahl zu messen. 
Die Messung ist bei stillstehendem Fahrzeug mit betriebswarmem Motor im Leerlauf durchzufÜhren. Die 
Referenzwerte der AbgastypenprÜfbescheinigung dÜrfen bei der Nachuntersuchung, Sonderuntersuchung 
oder Untersuchung von Amts wegen nach der Anlage C nicht Überschritten werden. Bei Otto- und 
Dieselmotoren kann die ¼berprÜfung sÄmtlicher abgasrelevanter Systeme verlangt werden. Wenn 
abgasrelevante Bauteile plombiert sind und eine BestÄtigung Über die DurchfÜhrung der erforderlichen 
Wartungsarbeiten vorliegt, kann auf eine PrÜfung dieser Bauteile verzichtet werden.  
Das Ergebnis der Untersuchung ist der BehÖrde schriftlich zu bestÄtigen.  
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Artikel 13.11b  
Austausch von Motoren  

Fahrzeuge gemÄ¿ Artikel 13.11a Abs. 2 dÜrfen bis zum 31. Dezember 1995 nur noch mit Motoren 
(Austauschmotoren) ausgerÜstet werden, die mindestens die Abgasgrenzwerte der Stufe 1 der 
Abgasvorschriften erreichen, ab dem 1. Januar 1996 nur noch mit Motoren (Austauschmotoren) ausgerÜstet 
werden, die mindestens die Abgasgrenzwerte der Stufe 2 der Abgasvorschriften erreichen.  

  

Artikel 13.12  
Abgasleitungen  

Die Abgasleitungen der Motoren mÜssen gasdicht ausgefÜhrt und so verlegt, erforderlichenfalls auch isoliert 
oder gekÜhlt sein, dass Feuersgefahren und GesundheitsschÄdigungen ausgeschlossen sind.  

  

Artikel 13.13  
KraftstoffbehÄlter  

(1) KraftstoffbehÄlter mÜssen aus geeigneten Werkstoffen hergestellt, im Fahrzeug sicher befestigt und 
erforderlichenfalls mit SchwallwÄnden ausgestattet sein.  
 
(2) Bei fest eingebauten KraftstoffbehÄltern muss die FÜllleitung auf Deck, ausgenommen bei Kraftstoff mit 
einem Flammpunkt Über 55� C, und die EntlÜftung ins Freie fÜhren. Die FÜll- und EntlÜftungsleitungen 
mÜssen beim Austritt aus dem SchiffskÖrper mit diesem dicht verbunden und so angelegt und gebaut sein, 
dass es auch beim Betanken zu keinem Kraftstoffaustritt kommt.  
 
(3) Die Kraftstoffleitungen mÜssen absperrbar sein.  

  

Artikel 13.14  
Elektrische Anlagen und FlÜssiggasanlagen  

Elektrische Anlagen und FlÜssiggasanlagen mÜssen den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.  

  

Artikel 13.15  
Akkumulatoren  

(1) Akkumulatoren fÜr den Schiffsbetrieb dÜrfen nur in einer hierfÜr geeigneten Bauart verwendet werden.  
 
(2) Die Akkumulatoren mÜssen so befestigt sein, dass sie sich bei Bewegungen des Fahrzeuges nicht 
verschieben kÖnnen. Sie mÜssen gegen BeschÄdigung geschÜtzt sein.  

  

Artikel 13.16  
Heiz-, Koch- und KÜhleinrichtungen  

Heiz-, Koch- und KÜhleinrichtungen einschlie¿lich ihres ZubehÖrs mÜssen betriebssicher sein.  
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Artikel 13.17  
Motoren in Fahrgastschiffen  

In Fahrgastschiffen dÜrfen Motoren, die mit Kraftstoff mit einem Flammpunkt bis zu 55� Celsius betrieben 
oder angelassen werden, nicht verwendet werden.  

  

Artikel 13.18  
ZulÄssige Gesamtleistung von VergnÜgungsfahrzeugen  

Die Gesamtleistung der Motoren von VergnÜgungsfahrzeugen muss unbeschadet des Artikels 13.18 der 
Bauart des Fahrzeuges angemessen sein.  

  

Artikel 13.19  
MindestausrÜstung der Fahrzeuge  

(1) Fahrzeuge mÜssen mit den optischen und akustischen GerÄten ausgerÜstet sein, die zur Abgabe der im 
zweiten Teil dieser Verordnung vorgeschriebenen Zeichen erforderlich sind. 
 
(2) Mit FeuerlÖschgerÄten oder -einrichtungen mÜssen ausgerÜstet sein  
 
a) Fahrzeuge mit Heiz- oder Kocheinrichtungen, 
 
b) Fahrzeuge mit Innenbordmotoren, deren Maschinenleistung 4,4 kW Übersteigt und 
 
c) Fahrzeuge mit Au¿enbordmotoren, deren Maschinenleistung 7,4 kW Übersteigt. 
 
(3) Fahrzeuge, ausgenommen Ruderboote und Segelfahrzeuge ohne festen Ballast bis 4,4 kW 
Maschinenleistung, mÜssen mit einem Ankergeschirr mit ausreichender Wirkung ausgerÜstet sein. 
 
(4) Fahrgastschiffe und GÜterschiffe mit Maschinenantrieb mÜssen darÜber hinaus als AusrÜstung 
haben  
 
a) Kompass,  
 
b) Verbandkasten,  
 
c) Megaphone oder Lautsprecheranlagen.  
 
(5) Absatz 4 Buchst. c gilt nicht fÜr Fahrgastschiffe mit einer zulÄssigen Anzahl von nicht mehr als 12 
FahrgÄsten sowie fÜr GÜterschiffe.  
 
(6) Segelfahrzeuge und VergnÜgungsfahrzeuge mit Maschinenantrieb, die behelfsmÄ¿ig mit Paddel oder 
Ruder fortbewegt werden kÖnnen, mÜssen damit ausgerÜstet sein.  
 
(7) Die vorgeschriebene AusrÜstung muss stets in gebrauchsfÄhigem Zustand an Bord sein.  

  

Artikel 13.20  
Rettungsmittel  

(1) FÜr Fahrgastschiffe legt die zustÄndige BehÖrde Art und Anzahl der Rettungsmittel fest.  
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(2) Auf Fahrgastschiffen, GÜterschiffen und auf schwimmenden GerÄten muss mindestens ein 
Rettungsring an geeigneter Stelle griffbereit vorhanden sein. Auf Fahrgastschiffen mit einer zulÄssigen 
Anzahl von mehr als 100 FahrgÄsten muss fÜr je 100 zugelassene FahrgÄste mindestens ein weiterer 
Rettungsring vorhanden sein.  
 
(3) Auf VergnÜgungsfahrzeugen mit Maschinenantrieb, auf Fahrzeugen der Berufsfischer und auf 
Segelfahrzeugen muss fÜr jede an Bord befindliche Person ein geeignetes Rettungsmittel mit mindestens 
100 N Auftrieb vorhanden sein. Die Anforderung an die Auftriebsleistung der Rettungsmittel gilt nur fÜr 
Rettungsmittel auf Fahrzeugen, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung erstmals zugelassen werden.  
 
(4) FÜr Kinder unter 12 Jahren dÜrfen nur geeignete Rettungswesten mit Kragen oder Rettungskragen 
verwendet werden.  
 
(5) Auf Segelfahrzeugen sind nur Rettungswesten und -kragen zulÄssig.  
 
(6) Auf VergnÜgungsfahrzeugen mit mehr als 30 kW Maschinenleistung und auf Segelschiffen mit 
festem Ballast muss zusÄtzlich zu den in Absatz 3 genannten Rettungsmitteln ein geeignetes 
RettungswurfgerÄt mit mindestens 100 N Auftrieb und einer schwimmfÄhigen Wurfleine von mindestens 10 
m LÄnge mitgefÜhrt werden. Die Anforderung an die Auftriebsleistung der Rettungsmittel gilt nur fÜr 
Rettungsmittel auf Fahrzeugen, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung erstmals zugelassen werden.  

  

ABSCHNITT XIV 
Zulassung und Untersuchung von Fahrzeugen  

Artikel 14.01  
Zulassung  

(1) Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, GÜterschiffe, schwimmende GerÄte und Segelfahrzeuge, 
die mit einem Motor oder mit Wohn-, Koch- oder sanitÄren Einrichtungen ausgerÜstet sind, dÜrfen nur in 
Betrieb genommen werden, wenn sie durch die zustÄndige BehÖrde zugelassen sind. Die Zulassung wird 
erteilt, wenn das Fahrzeug nach dem Ergebnis einer amtlichen Untersuchung den Vorschriften entspricht. 
Die Zulassung kann Bedingungen und Auflagen enthalten. ¼ber die Zulassung wird eine Urkunde 
(Zulassungsurkunde) ausgestellt.  
 
(2) Die Zulassung von VergnÜgungsfahrzeugen mit Maschinenantrieb erlischt nach drei Jahren.  
 
(3) Die zustÄndige BehÖrde kann die Zulassung von Fahrzeugen besonderer Bauart wie Luftkissenbooten, 
Hydrogleitern, TragflÜgelbooten, Unterseebooten usw. versagen, wenn es aus GrÜnden der Sicherheit und 
der Leichtigkeit des Verkehrs oder zum Schutz der Umwelt oder der Fischerei erforderlich ist. Fahrzeuge, 
die nach ihrer Bau- oder Betriebsart oder nach ihrer Ausstattung Überwiegend fÜr Wohnzwecke bestimmt 
sind (z. B. Haus- oder Wohnboote), und amphibische Fahrzeuge dÜrfen nicht zugelassen werden.  

  

Artikel 14.02  
Inhalt der Zulassungsurkunde  

(1) Die Zulassungsurkunde muss mindestens folgende Angaben enthalten:  
 
a) Art und Fabrikat des Fahrzeuges,  
 
b) Kennzeichen und/oder Name des Fahrzeuges,   
 
c) gewÖhnlicher Standort des Fahrzeuges,  
 
d) LÄnge und Breite Über alles,  
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e) zulÄssige Anzahl von FahrgÄsten,  
 
f) TragfÄhigkeit/WasserverdrÄngung,   
 
g) Art, Fabrikat und Typ des Motors, Motornummer, Motorleistung und AbgastypenprÜfnummer,  
 
h) SegelflÄche,  
 
i) Mindestbesatzung,  
 
j) vorgeschriebene AusrÜstung,  
 
k) Bedingungen und Auflagen,  
 
l) Geltungsdauer bei VergnÜgungsfahrzeugen mit Maschinenantrieb,  
 
m) Name und Wohnsitz des EigentÜmers oder sonst VerfÜgungsberechtigten,  
 
n) ausstellende BehÖrde, Ort und Datum der Ausstellung,  
 
o) Schalen (HIN)-, Bau- oder Fabrikationsnummer (sofern vorhanden).  
 
(2) Artikel 12.06 Abs. 2 gilt entsprechend.   

  

Artikel 14.03  
Untersuchung  

(1) Bei der Untersuchung ist festzustellen, ob das Fahrzeug den Vorschriften entspricht. Einzelheiten der 
Untersuchung werden durch die zustÄndige BehÖrde festgelegt.  
 
(2) Eine Untersuchung kann entfallen, wenn durch eine Bescheinigung einer amtlich anerkannten 
Untersuchungsstelle nachgewiesen ist, dass Bau und AusrÜstung des Fahrzeuges den Vorschriften 
entsprechen.  
 
(3) Bei sicherheitsrelevanten Bauteilen nach Anhang II der Sportbootrichtlinie sowie bei 
VergnÜgungsfahrzeugen, fÜr welche die KonformitÄt mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen 
der Sportboot-Richtlinie festgestellt worden ist und die mit einem CE-Kennzeichen versehen sind, 
beschrÄnkt sich die erstmalige Untersuchung auf die Einhaltung der Vorschriften der Artikel 13.05, 13.10 
und 13.11 a. Der Nachweis der KonformitÄt mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der 
Sportboot-Richtlinie und der CE-Kennzeichnung ist durch Vorlage der KonformitÄtserklÄrungen nach 
Anhang XV der Sportboot-Richtlinie zu erbringen. Die zustÄndige BehÖrde kann Angaben im Handbuch 
fÜr den Eigner als Nachweis, dass die Vorschriften der Artikel 13.05 und 13.10 erfÜllt sind, anerkennen, 
sofern Gleichwertigkeit mit den diesbezÜglichen Anforderungen der BSO gegeben ist.  

  

Artikel 14.04  
Nachuntersuchung, Sonderuntersuchung, Untersuchung von Amts wegen  

(1) Zugelassene Fahrzeuge sind in bestimmten ZeitabstÄnden erneut zu untersuchen (Nachuntersuchung). 
Die Fristen fÜr die Nachuntersuchung betragen bei 
 
a) Fahrgastschiffen  2 Jahre  
 
b) anderen Fahrzeugen 3 Jahre.  
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Die zustÄndige BehÖrde kann in besonderen FÄllen andere Fristen fÜr die Nachuntersuchung festsetzen.  

(2) Nach jeder wesentlichen VerÄnderung oder Instandsetzung, welche die Festigkeit des SchiffskÖrpers, die 
in der Zulassungsurkunde angegebenen baulichen Merkmale oder die StabilitÄt beeinflusst, muss das Fahrzeug 
erneut untersucht werden (Sonderuntersuchung).  
 
(3) Ergeben sich Zweifel, ob ein Fahrzeug den Vorschriften entspricht, kann die zustÄndige BehÖrde von 
Amts wegen eine Untersuchung anordnen (Untersuchung von Amts wegen).  

  

Artikel 14.05  
Ma¿nahmen bei Feststellung von MÄngeln  

Werden bei einem Fahrzeug MÄngel festgestellt, so kann die zustÄndige BehÖrde die Weiterverwendung 
des Fahrzeuges beschrÄnken oder verbieten, die Zulassungsurkunde zurÜckbehalten oder das Fahrzeug aus 
dem Verkehr ziehen, bis die Beseitigung der MÄngel nachgewiesen ist.  

  

Artikel 14.06  
Entzug der Zulassung  

Entspricht ein Fahrzeug nicht mehr den Vorschriften, so kann die zustÄndige BehÖrde die Zulassung 
entziehen. Gleiches gilt, wenn der EigentÜmer oder sonst VerfÜgungsberechtigte trotz Mahnung der 
zustÄndigen BehÖrde einer Aufforderung zur Untersuchung oder zur Vorlage der Zulassungsurkunde nicht 
nachgekommen ist.  

  

Artikel 14.07  
¤nderung, Neuerteilung und RÜckgabe der Zulassungsurkunde  

(1) Tatsachen, die eine ¤nderung der Zulassungsurkunde erfordern, hat der EigentÜmer oder sonst 
VerfÜgungsberechtigte der BehÖrde, welche die Zulassungsurkunde ausgestellt hat, innerhalb von zwei 
Wochen mitzuteilen.   
 
(2) Wird der gewÖhnliche Standort eines Fahrzeuges oder, wenn das Fahrzeug keinen gewÖhnlichen 
Standort in einem Bodenseeuferstaat hat, der gewÖhnliche Aufenthalt des EigentÜmers oder sonst 
VerfÜgungsberechtigten in den Bereich einer anderen fÜr die Zulassung zustÄndigen BehÖrde verlegt, so ist 
bei dieser innerhalb von zwei Monaten unter Vorlage der Zulassungsurkunde die Ausstellung einer neuen 
Zulassungsurkunde zu beantragen. Die Zulassungsurkunde kann ohne Untersuchung des Fahrzeuges 
ausgestellt werden. Dabei ist der Zeitpunkt der nÄchsten Nachuntersuchung festzulegen.  
 
(3) Wird ein Fahrzeug verÄu¿ert, so hat der VerÄu¿erer innerhalb von zwei Wochen der BehÖrde, welche 
die Zulassungsurkunde ausgestellt hat, die Anschrift des Erwerbers und den kÜnftigen gewÖhnlichen Standort 
des Fahrzeuges anzuzeigen.  
 
(4) Wird ein Fahrzeug dauernd aus dem Verkehr gezogen oder nicht mehr auf dem Bodensee eingesetzt, 
so hat der EigentÜmer oder sonst VerfÜgungsberechtigte dies der BehÖrde, welche die Zulassungsurkunde 
ausgestellt hat, unter Vorlage der Zulassungsurkunde unverzÜglich anzuzeigen.  
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Artikel 14.08  
Probe- und ¼berstellungszulassung  

(1) Die Probe- und ¼berstellungszulassung wird Personen und Unternehmungen erteilt, die in ihrem Betrieb 
beruflich regelmÄ¿ig Schiffe oder Schiffsmotoren herstellen, damit handeln, sie reparieren, umbauen oder an 
ihnen Ähnliche Arbeiten vornehmen.  
 
(2) Berechtigt zum FÜhren von Schiffen mit Probe- und ¼berstellungszulassungen sind:  
 
a) Inhaber und Angestellte des Betriebes;  
 
b) Experten der ZulassungsbehÖrde.  
 

Sie mÜssen im Besitz des erforderlichen Schifferpatentes sein.  

(3) Die Probe- und ¼berstellungszulassung darf nur verwendet werden:  
 
a) zu Fahrten fÜr die Behebung von Pannen und zum Abschleppen;  
 
b) zum ¼berfÜhren und Erproben von Schiffen im Zusammenhang mit den amtlichen PrÜfungen und dem 
Schiffshandel sowie mit Reparaturen, Umbauten und anderen Arbeiten an den Schiffen.  
 
(4) Der Inhaber der Zulassungsurkunde hat den mit Probe- und ¼berstellungsfahrten verbundenen erhÖhten 
Gefahren hinreichend Rechnung zu tragen.  

  

ABSCHNITT XV 
Besatzung  

Artikel 15.01  
Besatzung  

(1) Die Besatzung aller Fahrzeuge muss nach Zahl und Eignung ausreichen, um die Sicherheit der an Bord 
befindlichen Personen, der Schifffahrt und der sonstigen GewÄsserbenutzer zu gewÄhrleisten.  
 
(2) Bei Fahrgastschiffen und GÜterschiffen setzt die zustÄndige BehÖrde die Mindestbesatzung 
entsprechend GrÖ¿e, Bauart, AusrÜstung, Verwendung und Einsatzbereich des Fahrzeuges fest. Wenn die 
Besatzung aus mehr als einer Person besteht, muss ein Besatzungsmitglied in der Lage sein, den SchiffsfÜhrer 
vorÜbergehend zu ersetzen. Au¿erdem muss ein Besatzungsmitglied in der Bedienung und Wartung der 
Maschinenanlage ausgebildet sein.  
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VIERTER TEIL 
Schlussvorschriften  

Artikel 16.01  
Sonderrechte  

Fahrzeuge, die fÜr hoheitliche Aufgaben oder im gewÄsserkundlichen Dienst eingesetzt werden, und 
Fahrzeuge, die Zwecken der Rettung und Hilfeleistung dienen, sind von den Vorschriften der Abschnitte V 
bis VII, X, XI und XIII bis XV so weit befreit, als es die ErfÜllung ihrer Aufgaben unbedingt erfordert. 
Fahrzeuge der Polizei, der Zollverwaltung und der Fischereiaufsicht sind darÜber hinaus unter den 
Voraussetzungen des ersten Satzes von den Vorschriften des Artikels 3.06 befreit, soweit die Sicherheit 
der Schifffahrt dadurch nicht beeintrÄchtigt wird.  

  

Artikel 16.02  
Ausnahmen  

(1) Die zustÄndige BehÖrde kann fÜr den Einzelfall Ausnahmen von den Vorschriften der Artikel 3.06, 5.02 
Abs. 1, 2, 4 und 5, Artikel 6.02, 6.11, 6.15, 9.01, 10.03, 10.08, 11.02, 11.04 Abs. 1, Artikel 12.03 Abs. 
1 Buchst. a, Artikel 12.04, 13.03 letzter Satzteil, Artikel 13.05, 13.06, 13.10, 13.11, 13.11a, 13.11b, 
13.18, 13.19 und 14.08 zulassen, wenn hierdurch die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht 
beeintrÄchtigt werden sowie Gefahren oder Nachteile, die durch die Schifffahrt verursacht werden kÖnnen, 
nicht zu erwarten sind.  
 
(2) Bei der Genehmigung von Veranstaltungen nach Artikel 11.05 sowie zur DurchfÜhrung von Versuchen 
und zur Erprobung technischer Entwicklungen auf dem Gebiet der Schifffahrt kann die zustÄndige BehÖrde 
unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Ausnahmen von einzelnen in Absatz 1 nicht genannten 
Vorschriften dieser Verordnung zulassen.  
 
(3) Die zustÄndige BehÖrde kann unter den Voraussetzungen des Absatz 1 fÜr Fahrzeuge mit 
Au¿enbordmotoren, fÜr Fahrzeuge mit einer zulÄssigen Anzahl von nicht mehr als 12 FahrgÄsten und fÜr 
Fahrgastschiffe mit neuen Antriebstechnologien Ausnahmen von der Vorschrift des Artikels 13.17 
zulassen.  
 
(4) Die zustÄndige BehÖrde kann Ausnahmen von Artikel 13.20 Abs. 1 zulassen, wenn nach der Bauart des 
Fahrzeuges eine ausreichende SchwimmfÄhigkeit bei Havarie gewÄhrleistet ist.  
 
(5) Die zustÄndige BehÖrde kann in bestimmten Uferbereichen die Verwendung von 
VergnÜgungsfahrzeugen, die den Bestimmungen des Abschnittes XIII nicht entsprechen, zum Beispiel 
Segelsurfbretter, zulassen.  

  

Artikel 16.03  
¼bergangsvorschriften  

(1) Nach bisherigem Recht erteilte Schifferpatente gelten weiter.  
 
(2) FÜr Fahrzeuge, die nach bisherigem Recht ohne Schifferpatent gefÜhrt werden konnten, gilt die 
Patentpflicht nach Artikel 12.01 spÄtestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung.  
 
(3) Nach bisherigem Recht ausgestellte Urkunden Über die Zulassung gelten als Zulassungsurkunden weiter. 
Die Zulassungen von VergnÜgungsfahrzeugen mit Maschinenantrieb erlÖschen unbeschadet der 
Vorschriften der Abschnitte XIII und XIV sechs Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung.  
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(4) Fahrzeuge, fÜr die Urkunden Über die Zulassung nach bisherigem Recht bestehen, mÜssen innerhalb 
von drei Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung erneut untersucht werden, soweit in den Urkunden 
keine kÜrzeren Fristen festgelegt sind.  
 
(5) Fahrzeuge, die nach bisherigem Recht nicht zulassungspflichtig waren und nunmehr einer Zulassung 
bedÜrfen, mÜssen innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung untersucht und zugelassen 
werden.  
 
(6) Die bisher geltenden Schifffahrtszeichen mÜssen innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung durch die in Anlage B vorgeschriebenen Schifffahrtszeichen ersetzt werden; sie behalten 
solange ihre bisherige Bedeutung.  

 
� Ministerium fÜr Umwelt und Verkehr Baden-WÜrttemberg, letzte ¤nderung: 02.12.2003  

 


